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In diesem Beıtrag soll ber das Ende des Klosterstaates Engelberg und dıie
darauffolgende btlose Zeılt des Benediktinerklosters Engelberg erichte WCI-

den /Zuerst wırd nachgefragt, WIEe weI1lt das In den Innerschweilizer bergen le-
gende Kloster ber dıie revolutionären Umtrniebe In rankreıch, aber auch In
der Schwe17z 1m W äAdl, annn das UÜberleben des OSTIers während der
eliveln In den 1C nehmen.

DIe Vorzeiıchen

Eın Re1iseberic AaUS dem Jahr 794 hefert I9 Antworten auf dıe rage, WIe-
weI1lt der letzte Abt des Engelberger Klosterstaates, eodegar Salzmann, VOl

den revolutionären Vorgängen In Frankreıch escNel1: WUSSTeEe Der Bericht
STtammt AUS der er der Engländerın elen Marıa Wılliams.! S1ie W al elıne
überzeugte Anhängerın der Revolutıion, musste aber als (HronNdıstın der sıch
radıkalısıerenden Jakobinerherrschaft weıchen und em1grierte In dıe Schwe1i7z.“
In Begleıitung elInes französıschen Dıplomaten W al 111AmMSs für ein1ge Zeılt
ast 1m Kloster Engelberg. Der polıtısch sens1ıbıiliısıierten Zeıtgenossm entgmmeg
nıcht, ass das Kloster zanlreichen französıschen Flüchtlimngen darunter auch

Ihren Reisebericht lıess Helen Marıa Wıllıiıams 1 /9X unter dem Tiıtel 77A Tour ın SwItZeTr-
land OL, View of the Present ate of the (jJovernments and Manners of those (Cantons:;
wıth Comparatıve Sketches of the Present ate of Parıs““ London drucken (der Bericht
über Engelbereg ın 25 94-108). Die französısche Ausgabe erschıen 1507 ın Parıs („Nou-
VCadll VOYVYdSC SU1SSE. ('ontenant peinture de DAayS, de yCs el de yCs SUOUVECL-
nements actuels*‘. Engelbereg ın 25 641f.) Auszugsweı1se 1inNs Deutsche übertragen V OIl

Emmanuel Scherer. Eiındrücke eiıner Engländerın. Mıss Helen Marıa Wılliams auf ıhrer
Schweilzerreise 1 /94, Sarnen 1910, Engelbereg betreffend 30—35
Nach dem nde der Jakobınıschen Schreckensherrschaft kehrte Mıss Wılliıams wıieder
nach Parıs zurück. blıeh den aufgeklärten Idealen der Revolution treu und starb 1827
der französıschen Metropole. Ihre letzte Ruhestätte fand S1€ auf dem Friedhof Pere Lachaut-

Zur Bıographie V OIl Helen Marıa Wılliams (1762-1 527) Jetzt Deborah Kennedy. Helen
Marıa Wılliams and the Age of Revolution, Danvers USAÄ 2002

WARTEN SIE NICHT, BIS DIE PHILOSOPHIE 
ANRÜCKT, UM SIE […] WEGZUJAGEN 

Die Abtei Engelberg im Spannungsfeld 
helvetischer Klosterpolitik 1798–1803

von Rolf De Kegel, Engelberg

In diesem Beitrag soll über das Ende des Klosterstaates Engelberg und die 
darauffolgende abtlose Zeit des Benediktinerklosters Engelberg berichtet wer-
den. Zuerst wird nachgefragt, wie weit das in den Innerschweizer Bergen lie-
gende Kloster über die revolutionären Umtriebe in Frankreich, aber auch in 
der Schweiz im Bilde war, um dann das Überleben des Klosters während der 
Helvetik in den Blick zu nehmen. 

Die Vorzeichen

Ein Reisebericht aus dem Jahr 1794 liefert uns Antworten auf die Frage, wie-
weit der letzte Abt des Engelberger Klosterstaates, Leodegar Salzmann, von 
den revolutionären Vorgängen in Frankreich Bescheid wusste. Der Bericht 
stammt aus der Feder der Engländerin Helen Maria Williams.1 Sie war eine 
überzeugte Anhängerin der Revolution, musste aber als Girondistin der sich 
radikalisierenden Jakobinerherrschaft weichen und emigrierte in die Schweiz.2 
In Begleitung eines französischen Diplomaten war Williams für einige Zeit 
Gast im Kloster Engelberg. Der politisch sensibilisierten Zeitgenossin entging 
nicht, dass das Kloster zahlreichen französischen Flüchtlingen – darunter auch 

1	 Ihren Reisebericht liess Helen Maria Williams 1798 unter dem Titel „A Tour in Switzer-
land or, a View of the Present State of the Governments and Manners of those Cantons; 
with Comparative Sketches of the Present State of Paris“ in London drucken (der Bericht 
über Engelberg in Bd. 2, 94–108). Die französische Ausgabe erschien 1802 in Paris („Nou-
veau voyage en Suisse. Contenant une peinture de ce pays, de ses moeurs et de ses gouver-
nements actuels“, Engelberg in Bd. 2, 64ff.). Auszugsweise ins Deutsche übertragen von 
Emmanuel Scherer, in: Eindrücke einer Engländerin. Miss Helen Maria Williams auf ihrer 
Schweizerreise 1794, Sarnen 1910, Engelberg betreffend 30–35.

2	 Nach dem Ende der jakobinischen Schreckensherrschaft kehrte Miss Williams wieder 
nach Paris zurück, blieb den aufgeklärten Idealen der Revolution treu und starb 1827 in 
der französischen Metropole. Ihre letzte Ruhestätte fand sie auf dem Friedhof Père Lachai-
se. Zur Biographie von Helen Maria Williams (1762–1827) jetzt Deborah Kennedy, Helen 
Maria Williams and the Age of Revolution, Danvers USA 2002.
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französıschen Nonnen Asyl gewährte.” Weıl iıhr Begleıter Sondergesandter
Frankreıchs In der Schwe17z WAdl, kam CS be1 einem Nachtessen 1m Kloster
elıner peinlıchen S7zene unter den Emigranten:

NSeine (des Gesandten) Gegenwart verseizlte einen Teil der Gesellschaft gele-
gentlich IN INE kleine Destürzung,;, die Emigraniten erkannten iIhn als Fran-
ONCH, HSSTeEN aber nicht weilcher Klasse VonNn Flüchtlingen IC ih einreihen
ollten. Jedesmahl WENHNN InNe Prise nahm, eeilte sich, Seine Dose,
deren Deckel die Embleme der Freiheit Un Menschenrechte IT ÜG, möglichst
qChnell wieder IN Seine Tasche verschwinden IaAssen. Wie herall IN der
Welt, Wr auch die französische Paolitik das heliehteste Unterhaltungsthema.
Die Emigranten ielten nicht zurück miaf heftigen Schmähungen; der Aht dage-
SC hemerkte, würden schon wieder geordnete Zustände zurückkehren, HUN
schien eher geneiQT, die (remuter beruhigen Un die hitteren Wunden seiner
(rsaste UNVC. freundlichen USDFUÜC: Un kräftige Wohltätigkeit lindern, als
IC oleich manchen seiner mtshbrüder IN der Schweiz Verzweiflungstaten
Un Racheakten entflammen.”
DIie Ausdruck gebrachte polıtısche und Menschenfreundlıch-

keıt des es W al sprichwörtlıich.” Im Kloster wurden nıcht LLUTE Emi1granten
beherbergt, dıe auf der Flucht VOL den SIOSSCH revolutionären mwälzungen
oder dem Jakobıinıschen Jlerror Der Abt als SOUVvVeraner Herr, WIe ıhn
elen 111Aams nennf®, verlıeh mehreren adelıgen Asylanten auch das Tal-
rccht, modern gesprochen dıie Engelberger Staatsbürgerschaft, S1e auf die-

Welse VOLr der Auslıeferung Frankreıich bewahren.‘ Damlıiıt W al auch

Engelberg als Asylort Wal keineswegs eın Eınzeltfall Bekanntermassen Wal uch Eıinsıe-
deln den 1 /90er Jahren eın gefragter Zufluchtsort für Flüchtlinge, vgl dazu ()do Lang
UOSB, Die Sakularısatıon und dıe Schwelizer Benediıktiner. s VMGB 115 (2004) 35 3—4 45
hıer 3558 Z/u Beinwıl-Marıastein vgl Benediktinische (Gemelnnschaften ın der SchweI17z.
400 Jahre Schweizerische Benediktinerkongregation%(Jossau 2002, Beılde
Klöster wurden 1 /9X aufgehoben mıt der Begründung., dıe französıschen Konterrevolutio-
nare unterstutzt haben
Scherer. Eındrücke (wıe Anm 1)

verschliedenen Reiseberichten ALS den 1 /80er und Yder Jahren wırd der Abt als „ LLL L1-
schentreundlıch““ der „väterliıch-freundlıch und wohltätig“ charakterısıert. Vgl -all Heer,
AÄus der Vergangenheıt VOoIl Kloster und Tal Engelberg 120—-197/0, Engelberg 197/5, 346
Scherer. Eındrücke (wıe Anm 1)

den klösterliıchen Kapıtelprotokollen (Stiftsarchıv Engelberg, cod 195, ctuum (Capı-
tularıum 55 17-539) ist das „traurıge Antlıtz Gallıens“ (IrISfisSSIima Galliae facies) the-
matısıert und werden dıe französıschen Emigranten und Emigrantinnen behandelt (Gatli
emigrantes). Auch sınd dıe entsprechenden Eınbürgerungsurkunden (diplomata HNaAaturaliz-
ationis) inserlert—NnNter den adelıgen Neubürgern VOoIl Engelberg sınd eın Jlau-
de Franco1s de Murard VOoIl Lyon, eine Marguerıte Aymar de Franchelıens der ('’harles
Franco1s de Blonquet. Die vielleicht promiınenteste Eınbürgerung betraf dıe bretonısche
Adelıge Rosalıe Marıe TOU! de Bellesme de Doulon. verheılratete (omtesse de Valleton.
\ 1e csoll Hofdame der Könı1gıin Marıe Anto1nnette SC WESCIL sSeıin (In reEZINAE SOCIAFUM UME—

adtecta).

418

französischen Nonnen – Asyl gewährte.3 Weil ihr Begleiter Sondergesandter 
Frankreichs in der Schweiz war, kam es bei einem Nachtessen im Kloster zu 
einer peinlichen Szene unter den Emigranten: 

Seine (des Gesandten) Gegenwart versetzte einen Teil der Gesellschaft gele-
gentlich in eine kleine Bestürzung; die Emigranten erkannten ihn als Fran-
zosen, wussten aber nicht welcher Klasse von Flüchtlingen sie ihn einreihen 
sollten. Jedesmahl wenn er eine Prise Tabak nahm, beeilte er sich, seine Dose, 
deren Deckel die Embleme der Freiheit und Menschenrechte trug, möglichst 
schnell wieder in seine Tasche verschwinden zu lassen. Wie überall in der 
Welt, war auch die französische Politik das beliebteste Unterhaltungsthema. 
Die Emigranten hielten nicht zurück mit heftigen Schmähungen; der Abt dage-
gen bemerkte, es würden schon wieder geordnete Zustände zurückkehren, und 
schien eher geneigt, die Gemüter zu beruhigen und die bitteren Wunden seiner 
Gäste durch freundlichen Zuspruch und kräftige Wohltätigkeit zu lindern, als 
sie gleich so manchen seiner Amtsbrüder in der Schweiz zu Verzweiflungstaten 
und Racheakten zu entflammen.4 

Die zum Ausdruck gebrachte politische Milde und Menschenfreundlich-
keit des Abtes war sprichwörtlich.5 Im Kloster wurden nicht nur Emigranten 
beherbergt, die auf der Flucht vor den grossen revolutionären Umwälzungen 
oder dem jakobinischen Terror waren. Der Abt als souveräner Herr, wie ihn 
Helen Williams nennt6, verlieh mehreren adeligen Asylanten auch das Tal-
recht, modern gesprochen die Engelberger Staatsbürgerschaft, um sie auf die-
se Weise vor der Auslieferung an Frankreich zu bewahren.7 Damit war auch 

3	 Engelberg als Asylort war keineswegs ein Einzelfall. Bekanntermassen war auch Einsie-
deln in den 1790er Jahren ein gefragter Zufluchtsort für Flüchtlinge, vgl. dazu Odo Lang 
OSB, Die Säkularisation und die Schweizer Benediktiner, in: SMGB 115 (2004), 383–414, 
hier 388. Zu Beinwil-Mariastein vgl. Benediktinische Gemeinschaften in der Schweiz. 
400 Jahre Schweizerische Benediktinerkongregation 1602–2002, Gossau 2002, 30. Beide 
Klöster wurden 1798 aufgehoben mit der Begründung, die französischen Konterrevolutio-
näre unterstützt zu haben.

4	 Scherer, Eindrücke (wie Anm. 1), 34.
5	 In verschiedenen Reiseberichten aus den 1780er und 90er Jahren wird der Abt als „men-

schenfreundlich“ oder „väterlich-freundlich und wohltätig“ charakterisiert. Vgl. Gall Heer, 
Aus der Vergangenheit von Kloster und Tal Engelberg 1120–1970, Engelberg 1975, 346 ff.

6	 Scherer, Eindrücke (wie Anm. 1), 32.
7	 In den klösterlichen Kapitelprotokollen (Stiftsarchiv Engelberg, cod. 195, Actuum Capi-

tularium t. 5, 517–539) ist das „traurige Antlitz Galliens“ (tristissima Galliae facies) the-
matisiert und werden die französischen Emigranten und Emigrantinnen behandelt (Galli 
emigrantes). Auch sind die entsprechenden Einbürgerungsurkunden (diplomata naturaliz-
ationis) inseriert (527–537). Unter den adeligen Neubürgern von Engelberg sind ein Clau-
de François de Murard von Lyon, eine Marguerite Aymar de Francheliens oder Charles 
François de Blonquet. Die vielleicht prominenteste Einbürgerung betraf die bretonische 
Adelige Rosalie Marie Grout de Bellesme de Doulon, verheiratete Comtesse de Valleton. 
Sie soll Hofdame der Königin Marie Antoinette gewesen sein (in reginae sociarum nume-
rum adlecta). 

Rolf De Kegel
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Abb Tal und Kloster Engelberg 1810, Federzeichnung des Engelberger Relıefbauers und
Topographen oachım ugen Müller- X 53

1m kleinen Klosterstaat UuUSSs des Tıtlıs dıe dreiständısche esellschafts-
glıederung perfekt

1C LLUTE Emi1granten Tachten Informationen ber dıe AaAKTUeEeleE eıtlage
1INs abgeschiıedene Bergtal Der Abt zählte genügen Freunde und Verwandte,
dıe das espräc immer wıieder auf dıie polıtıschen Horızonte weıteten,
auf dıie IN iıhren ugen unaufhaltbaren, ja notwendıgen Veränderungen In der
en E1dgenossenschaft. WEe1 Namen SInd £e1 hervorzuheben. [a ist Z.U-

nächst der des es, der Luzerner uchdrucker und uchhändler J0-
seph OI1S Salzmann, der den een AUS Frankreıch sehr zugetan WAar.
Seinem nkel scheı1int sehr ahe gestanden SeIN. Von ıhm tammen dıie
zahlreichen G'iratulationsverse und Theaterstückleım, dıe den verschle-
densten Jubelanlässen VOl Abt eodegar drucken hess. Vor em aber mach-
te sıch eiınen Namen als erleger des modernen aufgeklärten ms
Alle, dıie In der Innerschwe17z auf diesem Gebilet eIWAS hatten, les-
C111 ihre en be1 Salzmann drucken, WIe beispielsweıse der Nıdwaldner

Z/u Person und Wırken Salzmanns vgl Isa Grossmann, Joseph Aloys Salzmann. Fın Lu-
Buchdrucker. Verleger und Buchhändler 1m Spiegel se1liner eıt (1751—-1811), Lu-

FA w 1943
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im kleinen Klosterstaat am Fuss des Titlis die dreiständische Gesellschafts-
gliederung perfekt.

Nicht nur Emigranten brachten Informationen über die aktuelle Zeitlage 
ins abgeschiedene Bergtal. Der Abt zählte genügend Freunde und Verwandte, 
die das Gespräch immer wieder auf die neuen politischen Horizonte weiteten, 
auf die in ihren Augen unaufhaltbaren, ja notwendigen Veränderungen in der 
Alten Eidgenossenschaft. Zwei Namen sind dabei hervorzuheben. Da ist zu-
nächst der Neffe des Abtes, der Luzerner Buchdrucker und Buchhändler Jo-
seph Alois Salzmann, der den neuen Ideen aus Frankreich sehr zugetan war.8 
Seinem Onkel scheint er sehr nahe gestanden zu sein. Von ihm stammen die 
zahlreichen Gratulationsverse und Theaterstücklein, die er zu den verschie-
densten Jubelanlässen von Abt Leodegar drucken liess. Vor allem aber mach-
te er sich einen Namen als Verleger des modernen aufgeklärten Schrifttums. 
Alle, die in der Innerschweiz auf diesem Gebiet etwas zu sagen hatten, lies-
sen ihre Schriften bei Salzmann drucken, wie beispielsweise der Nidwaldner 

8	 Zu Person und Wirken Salzmanns vgl. Elsa Grossmann, Joseph Aloys Salzmann. Ein Lu-
zerner Buchdrucker, Verleger und Buchhändler im Spiegel seiner Zeit (1751–1811), Lu-
zern 1943

„Warten Sie nicht, bis die Philosophie anrückt, um Sie [...] wegzujagen“

Abb. 1: Tal und Kloster Engelberg 1810, Federzeichnung des Engelberger Reliefbauers und 
Topographen Joachim Eugen Müller (1752-1833).
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Joseph Marıa Businger”, bıs 79X Kaplan IN Stans und annn Staatsarchıvar
der eliveln In Aarau. Se1t dem Begınn der französıschen Revolution 789
erschıenen sofern dıie Luzerner Zensurbehörden CS durchgehen lessen BuU-
cher und Druckerzeugnisse Revolution. SO druckte Salzmann beıispiels-
welse 7972 unter mgehung der Zensur e1n Gebeth für Frankreich. Als 1m
rühjahr 79X dıie alte l3örtige E1ıdgenossenschaft hinwegfegt und erstmals
In der Geschichte der Schwe17z elıne Zentralregierung für den schweIlze-
rischen Eimbheiıtsstaat eingerıichtet wurde, erschlen e1n e1m bBurger Salzmann
gedruckter Glückwunsch UN: warmster ank das hohe Direktorium UN:
die Versammlung INn AÄdarau. Alleın schon Urc dıe Tätıgkeıt SseINeEs Neffen
W al der Abt ber den Zeıtgeist 1m Bıld

och e1n anderer Name ist 191940101981 Franz Bernhard eyer VOl CcCNAau-
ensee. !© Dıieser dezıdierte Verfechter der revolutionären een W al der
Sohn des klösterlichen Verwalters und Amtmanns In Luzern, Franz Rudolf
eyer. ber selnen Vater pflegte freundschaftlıche Bezıehungen Abt
eodegar und dessen Grosskellner arl Stadler.*! Als sıch der CUC Tel-
heıitsgeıst auch be1 den Engelberger Untertanen begann, rmMeten und
Sse1In Vater, sıch klug und besonnen verhalten. DIie gutfen Bezıehungen ZU

Jungen eye  T, der 79X als Polıze1i- und Justizmminiıster der eliveln Karrıiere
machte, ollten sıch für das Kloster Engelberg och als sehr NUutzZlıc und hılf-
reich erwelsen. Da:  3 selner ONTLAKTe Emi1granten, aber auch schweIlze-
rischen Revolutionsfreunden W al der Abt ber das polıtısche Geschehen gut
informıert.

Abt eodegar W al Urc und Urc e1n Mann des Ancıen Regıme, e1n Ver-
treter der alten VOl ott gegebenen Ordnung Irotz relatıv er polıtıscher
Partızıpation der Talschaft'* verstand sıch als SOUVerainer Herr des Thals
UN: der freyen Herrschaft Engelberg.‘ In dieser Form unterzeichnete VCI-

schiıedentlıc selne Korrespondenz. “ Se1in Regierungsstil W al patrıarchalısch.
elen 111Aams apostrophierte diese Herrschaft ennn auch als eine egierung
nıicht nach dem HNeustfen Zuschnitt der Paolitik. Zu ecCc hält Ernster fest,

Z/u Busınger vgl den Artıkel VOoIl Waldtraud Hörsch Hıstorisches Lex1ikon der Schwel7z
HLS). 13 Bde., Basel%hıer 35 141

Vgl den Artıkel VOoIml Markus Lıscher 1nN: HLS (wıe Anm 9) 552
11 Dazu Heer, Vergangenheıt (wıe Anm > 350

Zum „demokratıschen Selbsthewusstsein der Talleute“* vgl Nıcolas Dısch. Hausen 1m wI1l-
den Tal Alpıne Lebenswelt Beıispiel der Herrschaft Engelberg — (Norm und
Struktur 1) Wıen, öln 2012, 1—364. hıer 520

13 Stiftsarchıv Engelberg, cod 195 (wıe 7) 535
Stiftsarchıv Engelberg, Urkunden (19 Julı NOs Leodegarius Dei et Apostolicae SE-
dis (rratia Ahbhas exempfti MORASTerTT Engelbergensis OMINUS Aabsolutus eiusdem valhıs
of fOYrFIfOFTT der 1m etzten V OIl ıhm 1m Januar 1 /9X unterzeichneten Mandat: Wir Tenode-
JUr gebiethender Herr der allhiesig freyen herrschaft (Stiftsarchıv Engelberg, Talproto-
kolle 11792—-17/7981, 42)

15 Scherer. Eındrücke (wıe Anm 1)
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Joseph Maria Businger9, bis 1798 Kaplan in Stans und dann Staatsarchivar 
der Helvetik in Aarau. Seit dem Beginn der französischen Revolution 1789 
erschienen – sofern die Luzerner Zensurbehörden es durchgehen liessen – Bü-
cher und Druckerzeugnisse zur Revolution. So druckte Salzmann beispiels-
weise 1792 unter Umgehung der Zensur ein Gebeth für Frankreich. Als im 
Frühjahr 1798 die alte 13örtige Eidgenossenschaft hinwegfegt und erstmals 
in der Geschichte der Schweiz eine Zentralregierung für den neuen schweize-
rischen Einheitsstaat eingerichtet wurde, erschien ein beim Bürger Salzmann 
gedruckter Glückwunsch und wärmster Dank an das hohe Direktorium und 
die Versammlung in Aarau. Allein schon durch die Tätigkeit seines Neffen 
war der Abt über den neuen Zeitgeist im Bild. 

Noch ein anderer Name ist zu nennen: Franz Bernhard Meyer von Schau-
ensee.10 Dieser dezidierte Verfechter der neuen revolutionären Ideen war der 
Sohn des klösterlichen Verwalters und Amtmanns in Luzern, Franz Rudolf 
Meyer. Über seinen Vater pflegte er freundschaftliche Beziehungen zu Abt 
Leodegar und dessen Grosskellner P. Karl Stadler.11 Als sich der neue Frei-
heitsgeist auch bei den Engelberger Untertanen zu regen begann, rieten er und 
sein Vater, sich klug und besonnen zu verhalten. Die guten Beziehungen zum 
jungen Meyer, der 1798 als Polizei- und Justizminister der Helvetik Karriere 
machte, sollten sich für das Kloster Engelberg noch als sehr nützlich und hilf-
reich erweisen. Dank seiner Kontakte zu Emigranten, aber auch zu schweize-
rischen Revolutionsfreunden war der Abt über das politische Geschehen gut 
informiert.

Abt Leodegar war durch und durch ein Mann des Ancien Régime, ein Ver-
treter der alten von Gott gegebenen Ordnung. Trotz relativ hoher politischer 
Partizipation der Talschaft12 verstand er sich als souverainer Herr des Thals 
und der freyen Herrschaft Engelberg.13 In dieser Form unterzeichnete er ver-
schiedentlich seine Korrespondenz.14 Sein Regierungsstil war patriarchalisch. 
Helen Williams apostrophierte diese Herrschaft denn auch als eine Regierung 
nicht nach dem neusten Zuschnitt der Politik.15 Zu Recht hält Ernst Weber fest, 

9	 Zu Businger vgl. den Artikel von Waldtraud Hörsch in: Historisches Lexikon der Schweiz 
(= HLS), 13 Bde., Basel 2002–2014, hier 3, 141.

10	 Vgl. den Artikel von Markus Lischer in: HLS 9 (wie Anm. 9), 552.
11	 Dazu Heer, Vergangenheit (wie Anm. 5), 359 ff.
12	 Zum „demokratischen Selbstbewusstsein der Talleute“ vgl. Nicolas Disch, Hausen im wil-

den Tal. Alpine Lebenswelt am Beispiel der Herrschaft Engelberg 1600–1800 (Norm und 
Struktur 41), Wien, Köln u.a. 2012, 231–364, hier 529.

13	 Stiftsarchiv Engelberg, cod. 195 (wie Anm. 7), 535.
14	 Stiftsarchiv Engelberg, Urkunden (19. Juli 1796): Nos Leodegarius Dei et Apostolicae Se-

dis Gratia Abbas exempti monasterii Engelbergensis ac Dominus absolutus eiusdem vallis 
et territorii oder im letzten von ihm im Januar 1798 unterzeichneten Mandat: Wir Leode-
gar I. gebiethender Herr der allhiesig freyen herrschaft (Stiftsarchiv Engelberg, Talproto-
kolle 20 [1792–1798], 42).

15	 Scherer, Eindrücke (wie Anm. 1), 32.

Rolf De Kegel
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Abb Leodegar Salzmann (1721—1798), Abt des Klosters und etzter SOUVEradiner Herr des
T’hals un der freven Herrschaft Engelbere.

ass „„der weıtverbreıtete Ruf des es, e1n aufgeklärter Prälat SeIn,
nıcht auf se1ine weltanschaulıch-politischen een zurückzuführen lst, sondern
vielmehr auf Sse1In unermüdlıches SsOzlales Engagement für se1iIne Untertanen
1m Sinne des aufgeklärten Absolutismus, selne sprichwörtlıche (jJastfreund-
SC selne ökumenıischen Gedanken und se1iIne Bereıutschaft, ber dıe Proble-
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dass „der weitverbreitete Ruf des Abtes, ein aufgeklärter Prälat zu sein, [...] 
nicht auf seine weltanschaulich-politischen Ideen zurückzuführen ist, sondern 
vielmehr auf sein unermüdliches soziales Engagement für seine Untertanen 
im Sinne des aufgeklärten Absolutismus, seine sprichwörtliche Gastfreund-
schaft, seine ökumenischen Gedanken und seine Bereitschaft, über die Proble-

„Warten Sie nicht, bis die Philosophie anrückt, um Sie [...] wegzujagen“

Abb. 2: Leodegar Salzmann (1721–1798), Abt des Klosters und letzter souverainer Herr des 
Thals und der freyen Herrschaft Engelberg.
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selner Zeılt e1n ffenes espräc führen“‘‘. !6 (Gierade In der (Offenheıt g -
genüber anderen Memungen OTIIeNDa sıch Salzmanns grundtiefe Menschen-
freundlıchker Das be1 er persönlıchen Standfestigkeıt SCHHESTEC freimütıge
espräc mıt polıtısch anders Posıtionlierten förderte dıie polıtısche ugheıt,
förderte letztlich dıie W CL auch unter ruck erfolgte 1NS1IC 1Ns Unver-
me1ldlıche, ja ermöglıchte überhaupt erst den freiwillıgen, V OIl Klosterkapıtel
beschlossenen erzZ1c auf dıe Jahrhunderte lang ausgeübte Herrschaft Dıiese
ugheıt ze1gte sıch nıcht LLUTE be1l ıhrem Jräger selbst, S1e wırkte sıch auch auf
dıe Klosterleitung AUS, sowohl auf den T10Tr Maurus üller als auch

und VOLr em auf den Bıblıothekar, Archıvar und Kapıtelsekretär arl
Stadler, der als „rechte Hand“ des es wırkte.

Das nde der Klosterherrschaft

DIie Zeılt drängte, als Frankreıch ach Beendigung des Ersten Koalıtiıonskrie-
SCS 1m ()ktober 797 der schwe1ıizerischen Neutralıtät nıcht mehr edurite
1nNe Eiınglıederung der E1dgenossenschaft In den französıschen Machtblock
garantıerte 1m Gegenteıl elıne gesicherte Verbindung ZU revolutionıerten
Oberitalien DIie Entschlosse  e1t der Patrızlate VOl bern, rıboure und Sol0-
thurn, der alten Ordnung festzuhalten, l1eferte Frankreıch den wıllkomme-
LAnlass, IN dıie Schwe17z einzumarschleren. Blutige eiechte be1l Olotihurn
und bBern 1m Februar/März 79X beendeten den eidgenössıschen Wıderstand
DIie französıschen Revolutionstruppen unter den Generälen Brune und CcCNAau-
enburg standen sıegreich 1m Land DIie nhänger elner Schwe17z WIe
Peter chs AUS ase oder der Waa:  ander ( esar Laharpe hatten 1m Dezem-
ber 797 In arls ber dıie Umgestaltung der E1ıdgenossenschaft In eiınen
dernen Einheıtsstaat ach französıschem Vorbild verhandelt und wollten Jetzt
dıe Theorıe In dıe Praxıs umseizen Am Aprıl 79 tIrat dıie Verfassung der
helvetischen epublı In Kraft dıe alte Ordnung hatte ausgedient. ‘‘

1C alleın dıe aussenpolıtische Lage kündıgte NaC.  altıge Veränderun-
SCH . paralle azu egann auch 1m Innern des kleimnen Klosterstaates
rumoren. '© Im Januar 79 wurden dıie Stimmen, dıe VOoO polıtısche rTe1INeT
für das Talvolk reklamıerten, unüberhörbar. Der Abt versuchte, mıt Reformen
dıe Lage In den T1 bekommen, W dsS ıhm auch für kurze Zeılt gelın-

Inst Weber, Eınsı:edeln und Engelberg, wel Aspekte helvetischer Klosterpolitik 1 /98—
1803, Sarnen 1981,
Zur polıtıschen Geschichte der helvetischen Republık — sıehe den ÜUÜbersichtsar-
tıkel VOoIml Andreas Fankhauser 1m HLS (wıe Anm 9) 258— 271 Faktenreıich ımmer noch
Andreas Staehelın Handbuch der Schwelzer Geschichte. 25 Zürich 1977, 785569
Dazu csehr detaıullıiert Bonaventura OELT, AÄus den etzten agen der freiıen Herrschaft En-
gelberg. 1nN: Angelomontana. Blätter ALLS der Geschichte VOoIl Engelbereg (Jubiläumsgabe für
Abt Leodegar IL.), (J0ossau 1914, 1— 461

422

me seiner Zeit ein offenes Gespräch zu führen“.16 Gerade in der Offenheit ge-
genüber anderen Meinungen offenbart sich Salzmanns grundtiefe Menschen-
freundlichkeit. Das bei aller persönlichen Standfestigkeit gepflegte freimütige 
Gespräch mit politisch anders Positionierten förderte die politische Klugheit, 
förderte letztlich die – wenn auch unter Druck erfolgte – Einsicht ins Unver-
meidliche, ja ermöglichte überhaupt erst den freiwilligen, vom Klosterkapitel 
beschlossenen Verzicht auf die Jahrhunderte lang ausgeübte Herrschaft. Diese 
Klugheit zeigte sich nicht nur bei ihrem Träger selbst, sie wirkte sich auch auf 
die ganze Klosterleitung aus, sowohl auf den Prior P. Maurus Müller als auch 
– und vor allem – auf den Bibliothekar, Archivar und Kapitelsekretär P. Karl 
Stadler, der als „rechte Hand“ des Abtes wirkte.

Das Ende der Klosterherrschaft

Die Zeit drängte, als Frankreich nach Beendigung des Ersten Koalitionskrie-
ges im Oktober 1797 der schweizerischen Neutralität nicht mehr bedurfte. 
Eine Eingliederung der Eidgenossenschaft in den französischen Machtblock 
garantierte im Gegenteil eine gesicherte Verbindung zum revolutionierten 
Oberitalien. Die Entschlossenheit der Patriziate von Bern, Fribourg und Solo-
thurn, an der alten Ordnung festzuhalten, lieferte Frankreich den willkomme-
nen Anlass, in die Schweiz einzumarschieren. Blutige Gefechte bei Solothurn 
und Bern im Februar/März 1798 beendeten den eidgenössischen Widerstand. 
Die französischen Revolutionstruppen unter den Generälen Brune und Schau-
enburg standen siegreich im Land. Die Anhänger einer neuen Schweiz – wie 
Peter Ochs aus Basel oder der Waadtländer César Laharpe – hatten im Dezem-
ber 1797 in Paris über die Umgestaltung der Eidgenossenschaft in einen mo-
dernen Einheitsstaat nach französischem Vorbild verhandelt und wollten jetzt 
die Theorie in die Praxis umsetzen. Am 12. April 1798 trat die Verfassung der 
helvetischen Republik in Kraft, die alte Ordnung hatte ausgedient.17

Nicht allein die aussenpolitische Lage kündigte nachhaltige Veränderun-
gen an, parallel dazu begann es auch im Innern des kleinen Klosterstaates zu 
rumoren.18 Im Januar 1798 wurden die Stimmen, die volle politische Freiheit 
für das Talvolk reklamierten, unüberhörbar. Der Abt versuchte, mit Reformen 
die Lage in den Griff zu bekommen, was ihm auch für kurze Zeit zu gelin-

16	 Ernst Weber, Einsiedeln und Engelberg, zwei Aspekte helvetischer Klosterpolitik 1798–
1803, Sarnen 1981, 32.

17	 Zur politischen Geschichte der helvetischen Republik 1798–1803 siehe den Übersichtsar-
tikel von Andreas Fankhauser im HLS 6 (wie Anm. 9), 258–271. Faktenreich immer noch 
Andreas Staehelin in: Handbuch der Schweizer Geschichte, Bd. 2, Zürich 1977, 785–869. 

18	 Dazu sehr detailliert Bonaventura Egger, Aus den letzten Tagen der freien Herrschaft En-
gelberg, in: Angelomontana. Blätter aus der Geschichte von Engelberg (Jubiläumsgabe für 
Abt Leodegar II.), Gossau 1914, 431–461. 
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SCH schlen. Als dıie französısche Revolutionsarmee dıie Berner Iruppen An-
fang Marz 79X geschlagen hatte, SCHNICKTE Abt eodegar selne „rechte Hand”,

arl Stadler, ach uUuzern Er sollte dort mıt Bernhard eyer beraten, W dsS

L1UIL ohl besten tun Se1 Als nhänger der Ordnung W al dieser
ber dıe Geschehnisse und dıie Forderungen der Machthaber gut
terrichtet: aber auch als Freund des OSTIEers Engelberg gab eyer den enTt-
schıedenen Raft  &. der Abt möge freiwillıe auf dıie weltliche Herrschaft verzıch-
ten. Auf Bıtten des klösterlichen (jesandten e eyer eiınen der
Freiheitsurkunde auf. Diesem Entwurf gaben ach kurzer Dıskuss1ion Abt und
Kkonvent Marz 79X iıhre Zustimmung. ESsS W al dıie letzte herrscha  1_
che erfügung der alten klösterlichen rıgkeıt. DIie Eınleitung der Freiheılts-
urkunde, dıie In eiInem gewıssen Sıinn dıie Geburtsurkunde der modernen (IJe-
memmnde Engelberg darstellt, Oormulıe den radıkalen polıtıschen Schnıitt, den
das Kloster SCZOSCH hatte, folgendermassen:

Nachdem WIr IN reife Erwagung SCZOSCH, AA Freiheit Un Gleichheit die
eele jedes Schweizers eseele Un herall diese Grundsätze VAFTTA Gründung
CeiINes hürgerlichen PVYEeINS UMNSCHOÖFFLITLE N werden; da WIr ebenfalls auch ECr-

OSCH, AA HNE, Verhaltnis SCHCH das HNHNSETET atteutfe hei den Fortschrit-
fen der Kultur UN den veränderten Bedürfnissen nicht mehr das nämliche,
WIE hemals ein kann; Un da WIr ndlich wünschten, dem Volk selhst einen
Beweis HNHNSETET vaterlichen Un wohlgesinnten Absichten für ein Ohl Un
Glückseligkeit geben, en wir freiwillig Un unaufgefordert feierlich
heschlossen Dass WIr en HHSNETEN Souveräanitätsrechten Ormlic. entsagen
UN das Volk IN die ollste HUN ungehinderte Ausübung derselhben einsetzen. ‘

Was 1er In dıie apıdar anmutenden Worte Fortschritte der Kultur e1IN-
gepackt lst, dıie L1UIL eben azu geführt hätten, ass das Verhältnıis zwıschen
rıgkeıt und Untertanen nicht mehr das namliche WIE ehemals SCeIN könne,
verschleilert den 1C auf dıie Tragwelıte, dıie der Beschluss für das eliDstIver-
Ständnıs VOl Abt und kKkonvent gehabt en 110555 Um 1es eIWAS verdeut-
lıchen, möchte ich urz auf das Herrschaftsverständnıs eingehen, WIEe VOl

den Engelberger Abten des Jahrhunderts SdallZ selbstverständlıch SCAUS-
Sert wurde. Tradıtionsgemäss er1e Jeder neugewählte Abt elıne (jJememde-
versammlung und less In fejerlıcher Form dıie Talrechtsartıke vorlesen und
VOl den Untertanen beschwören. Dıieser tracdıtiıonelle Huldıgungse1id W dl Aus-
druck der ıcherung der Legıtimität des abtlıchen Herrschaftsanspruchs. [)a-
be1 nutzten dıie bte dıie Gelegenheıt, der versammelten (ijememde eindring-
ıch das für den Klosterstaat gültıge Herrschaftsverständnıs In Erinnerung
rufen. 749 gab der amalıge Abt Maurus 1ngg VOLr versammelter Gesell-
SC olgende rklärung ab

OOer, Letzte lage (wıe Anm 18), A5S5TT.
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gen schien. Als die französische Revolutionsarmee die Berner Truppen An-
fang März 1798 geschlagen hatte, schickte Abt Leodegar seine „rechte Hand“, 
P. Karl Stadler, nach Luzern. Er sollte dort mit Bernhard Meyer beraten, was 
nun wohl am besten zu tun sei. Als Anhänger der neuen Ordnung war dieser 
über die Geschehnisse und die Forderungen der neuen Machthaber gut un-
terrichtet; aber auch als Freund des Klosters Engelberg gab Meyer den ent-
schiedenen Rat, der Abt möge freiwillig auf die weltliche Herrschaft verzich-
ten. Auf Bitten des klösterlichen Gesandten setzte Meyer einen Entwurf der 
Freiheitsurkunde auf. Diesem Entwurf gaben nach kurzer Diskussion Abt und 
Konvent am 30. März 1798 ihre Zustimmung. Es war die letzte herrschaftli-
che Verfügung der alten klösterlichen Obrigkeit. Die Einleitung der Freiheits-
urkunde, die in einem gewissen Sinn die Geburtsurkunde der modernen Ge-
meinde Engelberg darstellt, formuliert den radikalen politischen Schnitt, den 
das Kloster gezogen hatte, folgendermassen: 

Nachdem wir in reife Erwägung gezogen, dass Freiheit und Gleichheit die 
Seele jedes Schweizers beseele und überall diese Grundsätze zur Gründung 
eines bürgerlichen Vereins angenommen werden; da wir ebenfalls auch er-
wogen, dass unser Verhältnis gegen das unserer Talleute bei den Fortschrit-
ten der Kultur und den veränderten Bedürfnissen nicht mehr das nämliche, 
wie ehemals sein kann; und da wir endlich wünschten, dem Volk selbst einen 
Beweis unserer väterlichen und wohlgesinnten Absichten für sein Wohl und 
Glückseligkeit zu geben, so haben wir freiwillig und unaufgefordert feierlich 
beschlossen: Dass wir allen unseren Souveränitätsrechten förmlich entsagen 
und das Volk in die vollste und ungehinderte Ausübung derselben einsetzen.19

Was hier in die lapidar anmutenden Worte Fortschritte der Kultur ein-
gepackt ist, die nun eben dazu geführt hätten, dass das Verhältnis zwischen 
Obrigkeit und Untertanen nicht mehr das nämliche wie ehemals sein könne, 
verschleiert den Blick auf die Tragweite, die der Beschluss für das Selbstver-
ständnis von Abt und Konvent gehabt haben muss. Um dies etwas zu verdeut-
lichen, möchte ich kurz auf das Herrschaftsverständnis eingehen, wie es von 
den Engelberger Äbten des 18. Jahrhunderts ganz selbstverständlich geäus-
sert wurde. Traditionsgemäss berief jeder neugewählte Abt eine Gemeinde-
versammlung und liess in feierlicher Form die Talrechtsartikel vorlesen und 
von den Untertanen beschwören. Dieser traditionelle Huldigungseid war Aus-
druck der Sicherung der Legitimität des äbtlichen Herrschaftsanspruchs. Da-
bei nützten die Äbte die Gelegenheit, der versammelten Gemeinde eindring-
lich das für den Klosterstaat gültige Herrschaftsverständnis in Erinnerung zu 
rufen. 1749 gab der damalige Abt Maurus Zingg vor versammelter Gesell-
schaft folgende Erklärung ab: 

19	 Egger, Letzte Tage (wie Anm. 18), 457f.

„Warten Sie nicht, bis die Philosophie anrückt, um Sie [...] wegzujagen“
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WO keine Subordination, keine Obrigkeit IST, da ist auch keine Ordnung
... Jolglich auch kein Heil, kein UC. noch degen zu finden. ... Deshaltb
befiehlt der hl. Paulus IM Kapitel die Romer, AA jede eete, jeder
ensch einer Oheren Gewalt Ser Deswegen: Wer der Obrig-
keit widerstrebt, der widerstreht auch (rsott Un seiner Ordnung. SO ist ennn
unleugbar, AA allerorten InNe Obrigkeit eıin HUNN, die VonNn (rsott geordnet
15 Un VonNn ihm Szepter Un EeICc: ausgeteilt erhäalt. Wer der Obrigkeit
horsam IST, ist auch (rsott gegenüber gehorsam. Zum chluss ahm der Talherr
se1INe Untertanen ın dıe Pflicht und verlangte, dass ihr 1€. Seireu€ Unter-
anen Euch miftf einem idschwur SCHCH (rott dem Allmächtigen Un SCHCH
mich Un meın liehes Gotteshaus verbindet, Un versprecht, wahre, SeIreuUE,
gehorsame Un aufrichtige Untertanen ein Un Teiben 3 Seid VEr-

sichert, solange ich den Namen einer Obrigkeit IraZe, solange wil ich Euer
Vater eın Und ogleich WIE ich die en Rechte Un Gerechtigkeiten MEINES
geliebten Gotteshauses his auf den etzten Atemzug attermöglichst heschützen
Un handhaben wl Un HEUNSN, also will ich auch Euer €ec. Un Rechtsame
getreulich ... schirmen Un heschützen. 3 Damit also die Ehre (rottes Un
das eil der Seelen vemehrt Un erhalten werde, werdet ihr Sgeireue Un-

heutigen 1A95 vermoQ HNHNSETENTr Rechte, Brauch Un Gerechtigkeiten
Vor den Augen des altsehenden (rottes die Huldigung vermittels eines körper-
lichen es schwören.“

Hıer kommt elıne Vorstellung VOmn Herrschaft Ausdruck, dıie das p -
1UsScCcCHe und moralısche Wohlverhalten des Menschen auf en mıt der
Heilsfrage koppelt Der Abt verstand sıch als VOl ott eingesetzter Herr des
SahZzZChHh ales In weltlichen und In geistlıchen elangen. Er W al nhaber der
OCAsStTeN gesetzgeberıischen, richterlichen und vollzıehenden (Gewalt Erst
VOLr dem ıntergrund dieses tradıtıonellen und In selInem kern absolutist1-
schen Herrschaftsverständnisses lässt sıch dıie Dımens1on des Freihe1itsdo-
kumentes VOoO Marz T erahnen, nıcht LU für das freigewordene Tal
sondern auch für Abt und kKkonvent. Innerhalb wen1ger Tre hatte sıch eIne
mwälzung grössten Ausmasses vollzogen.

hne Informatiıonen ber und Ausemandersetzung mıt der polıtı-
schen Grosswetterlage In Europa hätten Abt und Kkonvent möglıcherweıse
dıie Zeichen der Zeılt nıcht rechtzeıtig erkannt. Miıt dem erzZ1c auf dıie Herr-
schaftsrechte, der dem bısherigen nhaber nıcht leicht gefallen 1st, hatte 111A111

den eiıfrgsten nhängern der polıtıschen Ordnung In der Schwe17z fürs
erstie den Wınd AaUS den Segeln und VOLr em dıie Gefahr elner
Invasıon französıscher Iruppen Vorerst abgewendet. Als Befre1ler konnten S1e
nıcht mehr ach Engelberg kommen.

Stiftsarchıv Engelberg, Talprotokolle (173 5—] 3 1/
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Wo keine Subordination, keine Obrigkeit ist, da ist auch keine Ordnung 
[...] folglich auch kein Heil, kein Glück noch Segen zu finden. [...] Deshalb 
befiehlt der hl. Paulus im 9. Kapitel an die Römer, dass jede Seele, jeder 
Mensch einer höheren Gewalt untertan sei. […] Deswegen: Wer der Obrig-
keit widerstrebt, der widerstrebt auch Gott und seiner Ordnung. So ist es denn 
unleugbar, dass allerorten eine Obrigkeit sein muss, die von Gott geordnet 
(ist) und von ihm Szepter und Reich ausgeteilt erhält. Wer der Obrigkeit ge-
horsam ist, ist auch Gott gegenüber gehorsam. Zum Schluss nahm der Talherr 
seine Untertanen in die Pflicht und verlangte, dass ihr – liebe getreue Unter-
tanen – Euch mit einem Eidschwur gegen Gott dem Allmächtigen und gegen 
mich und mein liebes Gotteshaus verbindet, und versprecht, wahre, getreue, 
gehorsame und aufrichtige Untertanen zu sein und zu bleiben. [...] Seid ver-
sichert, solange ich den Namen einer Obrigkeit trage, solange will ich Euer 
Vater sein. Und gleich wie ich die hohen Rechte und Gerechtigkeiten meines 
geliebten Gotteshauses bis auf den letzten Atemzug allermöglichst beschützen 
und handhaben will und muss, also will ich auch Euer Recht und Rechtsame 
getreulich [...] schirmen und beschützen. [...] Damit also die Ehre Gottes und 
das Heil der Seelen vemehrt und erhalten werde, so werdet ihr – getreue Un-
tertanen – heutigen Tags vermög unserer Rechte, Brauch und Gerechtigkeiten 
vor den Augen des allsehenden Gottes die Huldigung vermittels eines körper-
lichen Eides schwören.20 

Hier kommt eine Vorstellung von Herrschaft zum Ausdruck, die das po-
litische und moralische Wohlverhalten des Menschen auf Erden mit der 
Heilsfrage koppelt. Der Abt verstand sich als von Gott eingesetzter Herr des 
ganzen Tales in weltlichen und in geistlichen Belangen. Er war Inhaber der 
höchsten gesetzgeberischen, richterlichen und vollziehenden Gewalt. Erst 
vor dem Hintergrund dieses traditionellen und in seinem Kern absolutisti-
schen Herrschaftsverständnisses lässt sich die Dimension des Freiheitsdo-
kumentes vom 30. März 1798 erahnen, nicht nur für das freigewordene Tal, 
sondern auch für Abt und Konvent. Innerhalb weniger Jahre hatte sich eine 
Umwälzung grössten Ausmasses vollzogen.

Ohne Informationen über und Auseinandersetzung mit der neuen politi-
schen Grosswetterlage in Europa hätten Abt und Konvent möglicherweise 
die Zeichen der Zeit nicht rechtzeitig erkannt. Mit dem Verzicht auf die Herr-
schaftsrechte, der dem bisherigen Inhaber nicht leicht gefallen ist, hatte man 
den eifrigsten Anhängern der neuen politischen Ordnung in der Schweiz fürs 
erste den Wind aus den Segeln genommen und vor allem die Gefahr einer 
Invasion französischer Truppen vorerst abgewendet. Als Befreier konnten sie 
nicht mehr nach Engelberg kommen. 

20	 Stiftsarchiv Engelberg, Talprotokolle 12 (1735–1753), 178. 
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Klosteraufhebung”
Dem Kloster Engelberg 1e keine Zeıt, VEISdNSCHCH Herrlichkeıiten nachzu-
auern. WEe1 lage ach dem erzZ1c auf dıie Klosterherrschaft informıerten
Abt und T10Tr den französıschen (jesandten IN asel, Joseph Mengaud“‘, ber
dıe polıtıschen Verhältnisse In Engelberg:

Wir rechnen HIN VAFTTA angenehmen Pflicht, nen, DBürger Minister, hier
beyliegend die cte mitzutheilen, UNVC. weiche WIr das Volk des Teinen AES
Engelberg IN sSeine Vo Souveranitats-Rechte eingesetzt en ... Wır hof-
fen, AA WIZ TE diesem Schritt die Reinheit HUHNSNETET Absichten erkennen Un
zugleich erkennen werden, Ass WIr nicht aufhören, HIN hestreben, der
Freundschaft Un dem Wohlwollen der französischen epubli LE würdig
machen.“

Dem Ööllıchen, Ja demutsvollen lon Irotz tonte dıe nıcht sehr
ermutigend, 1m Gegenteıl. Mengaud antwortefie 11 Aprıl, ortag der
Proklamatıon der helvetischen Republık. Nachdem selner (0108  ung ber
die schr natürliche Rückgabe gewalttätiger Eingriffe Ausdruck verlhıehen und
die DBurger Priester, WIEe sıch ausdrückt, diesem Schriutt eglückwünscht
hat. g1bt den Mönchen dıe ernstie Empfehlung, och mıt eInem welteren Be1-
spıe voranzugehen. Warten SIE nicht, schrieb Mengaud, his die Philosophie
ruckt, SiE U den Zufluchtsörtern der Faulheit Un Unbrauchbarkeit WES-
zujJagen PIen SiE INn die Gesellschaft ZUFÜCK, Un lassen SiE da Tugenden In

SPOS3SCFH Anzahl glänzen, Aass Sie dadurch diejenigen Ihrer Jahre INn erges-
senheit bringen, welche Sie hisher mönchischer Nichtigkeit gewidmet haben.“

Dieses Schre1iben schlug WIe e1n 117 e1n Schlagartıg machte CS en
CULLIC ass Kreıise gab, dıie unverhonlien auf elıne ufhebung der 1Öös-
ter hıinarbeıteten. Miıt dem erzZ1ic auf dıe Herrschaftsrechte W al CS OTITeNDar
och nıcht getan. DIie Weıterex1istenz des OSsTers als monastısche (jJeme1ln-
SC W al In rage gestellt. arl Stadler, der zunehmend ortfüh-
ICI des OSTeEerSs avancıerte, antworteite Mengaud, dıie Öönche VOl Engelberg
könnten keine Schritte tun, die den feierlich gesprochenen Gelübden und folg-
lich dem (Jewissen zuwider WAFren. Ussten dıie Öönche ıhr Kloster verlassen,

ware In Engelberg e1n UTIsSTanı befürchten DIe alleute selen UE
mıt dem Kloster verbunden, gab Stadler bedenken Da WIFr die einzigen INn
der Seelsorge UN: dem Unterricht einer weitldufigen G(Gremeinde Sind, annn
der Vorwurf der Trägheit UN: der Unnützlichkeit nıicht auf uns fallen. Unsere
Thätigkeit häatte HFIESN vielmehr empfehlen UN: VOonrR- einer schimpflichen Antwort
sichern sollen.“ och dıe klösterliche Antwort riıchtete nıchts AU:  S Im egen-
21 Zur Person vgl Andre Schluchter HLS (wıe Anm 9) 454

Stiftsarchıv Engelberg, cod 2FfT. 139, und Helvetıik 15 Luıt (1. Aprıl
A Stiftsarchıv Engelberg, cod AT 175 Der Brief 1st französıscher Sprache geschrieben

hıer zıtiert ın der deutschen Übersetzung.,
Stiftsarchıv Engelberg, cod 2FfT. 179
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Klosteraufhebung?

Dem Kloster Engelberg blieb keine Zeit, vergangenen Herrlichkeiten nachzu-
trauern. Zwei Tage nach dem Verzicht auf die Klosterherrschaft informierten 
Abt und Prior den französischen Gesandten in Basel, Joseph Mengaud21, über 
die neuen politischen Verhältnisse in Engelberg: 

Wir rechnen es uns zur angenehmen Pflicht, Ihnen, Bürger Minister, hier 
beyliegend die Acte mitzutheilen, durch welche wir das Volk des kleinen Thals 
Engelberg in seine volle Souveränitäts-Rechte eingesetzt haben [...] Wir hof-
fen, dass Sie aus diesem Schritt die Reinheit unserer Absichten erkennen und 
zugleich erkennen werden, dass wir nicht aufhören, uns zu bestreben, der 
Freundschaft und dem Wohlwollen der französischen Republik uns würdig zu 
machen.22 

Dem höflichen, ja demutsvollen Ton zum Trotz tönte die Antwort nicht sehr 
ermutigend, im Gegenteil. Mengaud antwortete am 11. April, am Vortag der 
Proklamation der helvetischen Republik. Nachdem er seiner Genugtuung über 
die sehr natürliche Rückgabe gewalttätiger Eingriffe Ausdruck verliehen und 
die Bürger Priester, wie er sich ausdrückt, zu diesem Schritt beglückwünscht 
hat, gibt er den Mönchen die ernste Empfehlung, noch mit einem weiteren Bei-
spiel voranzugehen. Warten Sie nicht, schrieb Mengaud, bis die Philosophie an-
rückt, um Sie aus den Zufluchtsörtern der Faulheit und Unbrauchbarkeit weg-
zujagen [...] treten Sie in die Gesellschaft zurück, und lassen Sie da Tugenden in 
so grosser Anzahl glänzen, dass Sie dadurch diejenigen Ihrer Jahre in Verges-
senheit bringen, welche Sie bisher mönchischer Nichtigkeit gewidmet haben.23 

Dieses Schreiben schlug wie ein Blitz ein. Schlagartig machte es allen 
deutlich, dass es Kreise gab, die unverhohlen auf eine Aufhebung der Klös-
ter hinarbeiteten. Mit dem Verzicht auf die Herrschaftsrechte war es offenbar 
noch nicht getan. Die Weiterexistenz des Klosters als monastische Gemein-
schaft war in Frage gestellt. P. Karl Stadler, der zunehmend zum Wortfüh-
rer des Klosters avancierte, antwortete Mengaud, die Mönche von Engelberg 
könnten keine Schritte tun, die den feierlich gesprochenen Gelübden und folg-
lich dem Gewissen zuwider wären. Müssten die Mönche ihr Kloster verlassen, 
so wäre in Engelberg ein Aufstand zu befürchten. Die Talleute seien zu eng 
mit dem Kloster verbunden, gab Stadler zu bedenken. Da wir die einzigen in 
der Seelsorge und dem Unterricht einer weitläufigen Gemeinde sind, so kann 
der Vorwurf der Trägheit und der Unnützlichkeit nicht auf uns fallen. Unsere 
Thätigkeit hätte uns vielmehr empfehlen und von einer schimpflichen Antwort 
sichern sollen.24 Doch die klösterliche Antwort richtete nichts aus. Im Gegen-

21	 Zur Person vgl. André Schluchter in: HLS 8 (wie Anm. 9), 454.
22	 Stiftsarchiv Engelberg, cod. 277, 139, und Helvetik 1, Lit A. 46 (1. April 1798).
23	 Stiftsarchiv Engelberg, cod. 277, 175. Der Brief ist in französischer Sprache geschrieben 

(174), hier zitiert in der deutschen Übersetzung.
24	 Stiftsarchiv Engelberg, cod. 277, 179.
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te1l, Mengaud less selnen BriefVOIl Aprıl veröffentliıchen und verlıeh ıhm
damıt ofAzıösen C'harakter. *

Nun regie sıch aber Wıderstand VOl elıner Seıte, dıe der französısche (IJe-
sandte ohl nıcht erwartet hatte Zahlreiche einlussreiche Freunde der Berg-
abte1 ze1ıgten sıch emport ob der brüsken und harschen Der helvet1i-
sche Polıze1- und Justizmmister TANzZ Bernhard eyer und auch der
Abt Leodegars, Joseph OI1S Salzmann, denen WITr schon egegnet SINd, VCI-

wendeten sıch für das Kloster. Der populäre und einlussreiche Waa:  ander
Freiheitskämpfer und ıtglıe des helvetischen Zentralregjierung, ( esar La-
harpe., e1n persönlıcher Bekannter VOIl elen 111Aams übrıgens wandte
sıch dırekt den französıschen Aussenmmuister Talleyrand. DIie Ant-
WOImT des DBurgers Mengaud habe ıhn mit Schmerz erfuüllt, schrieb Laharpe.
Was für ein schlechter Genius treibt EeNN CUFE Agenten dazu, vorzüglich Jene
edelmuütigen Manner. welche andern ein Zules Beispiel geben, misshan-
deln? Der Abht VOonrR- Engelberg hesitzt schon seıt [anger eıt die wohlverdiente
Hochachtung all derjenigen, die Ihn kennen. Und ein SOUVEFAIN, der siıch he-
reitwillig herablässt, gewOhnlicher Burger werden, verdient alle Hoch-
achtung einer aufgeklärten UN: grossmutıgen Nation.*° Mengaud sollte nıcht
mehr ange IN der Schwe17z bleıben, wurde bald danach ach rankreıc
ZUruC  eordert

DIie (Gefahr elıner allgemeınen Säkularısıerung W al aber och nıcht 9C-
bannt. hne ass dıie Klöster CS ahnten, wurde Maı 79X elıne natıona-
le Kommiss1ıon eingesetzt, dıe vorläufig In geheimen ıtzungen ber dıie
rage elıner generellen ufhebung der Klöster nachdachte DIie helvetische
eglerung reagıerte damıt auf den Antrag eInes Miıtglıeds, das lag Z.U-

VOLr verlangt hatte, ass dıie Klöster beıiderle1 Geschlechts aufgehoben werden,
enn SO der Grundsatz der Menschenrechte, der alle Gelübde, die den
Menschen verhindern, SeINE Bürgerpflichten INn ihrem SUHZCH Umfang u_

Uben, durch ein förmliches (resetz auf die Moönchsinstitute angewandt WET-

den, UN: diese Somıt als unrechtmässig erklärt werden.?' Am Junı wurde
In der Kommıissıon ber olgende Girundsätze e1n Einvernehmen erzlelt:
DIie Klöster, Abteı1en und geistlıchen sollen aufgehoben werden. Ihre
(juter gehören als Natıonaleigentum der helvetischen Natıon. Und soll der
Staat für den Unterhalt der bısherigen Klosterinsassen aufkommen.“® 1C
zuletzt AaUS (Giründen akuter Arbeıtsüberlastung der Zentralregierung 1e dıie

DiIe französıschsprachıge Zeıtung „Le Redacteur“ (Ausgabe Nr. 839, Aprıl druckte
Mengauds Brief ebentfalls und tıtulıerte das Kloster Engelberg als nulflite monacale.
Zıtiert all Heer, Abt Karl Stadler% Tıtlısgrüsse (1953/54). 3_5 —
3 D 8 1—206. hıer
Amtlıche Sammlung der cien ALS der eıt der helvetischen Republık —803, hg. V OIl

Strickler und Rufer. Bde.. BernPhıer 15 1136, Nr. 141
Der exti Mindet sıch ebentfalls be1l Lang, Sakularısatıon (wıe Anm 3) 390
ASHR (wıe Anm 27), 1137 und Lang, Sakularısatıon (wıe Anm 3 300

426

teil, Mengaud liess seinen Brief vom 11. April veröffentlichen und verlieh ihm 
damit offiziösen Charakter.25 

Nun regte sich aber Widerstand von einer Seite, die der französische Ge-
sandte wohl nicht erwartet hatte. Zahlreiche einflussreiche Freunde der Berg-
abtei zeigten sich empört ob der brüsken und harschen Antwort. Der helveti-
sche Polizei- und Justizminister Franz Bernhard Meyer und auch der Neffe 
Abt Leodegars, Joseph Alois Salzmann, denen wir schon begegnet sind, ver-
wendeten sich für das Kloster. Der populäre und einflussreiche Waadtländer 
Freiheitskämpfer und Mitglied des helvetischen Zentralregierung, César La-
harpe, – ein persönlicher Bekannter von Helen Williams übrigens – wandte 
sich sogar direkt an den französischen Aussenminister Talleyrand. Die Ant-
wort des Bürgers Mengaud habe ihn mit Schmerz erfüllt, schrieb Laharpe. 
Was für ein schlechter Genius treibt denn eure Agenten dazu, vorzüglich jene 
edelmütigen Männer, welche andern ein gutes Beispiel geben, zu misshan-
deln? Der Abt von Engelberg besitzt schon seit langer Zeit die wohlverdiente 
Hochachtung all derjenigen, die ihn kennen. Und ein Souverain, der sich be-
reitwillig herablässt, um gewöhnlicher Bürger zu werden, verdient alle Hoch-
achtung einer aufgeklärten und grossmütigen Nation.26 Mengaud sollte nicht 
mehr lange in der Schweiz bleiben, er wurde bald danach nach Frankreich 
zurückbeordert.

Die Gefahr einer allgemeinen Säkularisierung war aber noch nicht ge-
bannt. Ohne dass die Klöster es ahnten, wurde am 17. Mai 1798 eine nationa-
le Kommission eingesetzt, die – vorläufig in geheimen Sitzungen – über die 
Frage einer generellen Aufhebung der Klöster nachdachte. Die helvetische 
Regierung reagierte damit auf den Antrag eines Mitglieds, das am Tag zu-
vor verlangt hatte, dass die Klöster beiderlei Geschlechts aufgehoben werden, 
denn es solle der Grundsatz der Menschenrechte, der alle Gelübde, die den 
Menschen verhindern, seine Bürgerpflichten in ihrem ganzen Umfang auszu-
üben, durch ein förmliches Gesetz auf die Mönchsinstitute angewandt wer-
den, und diese somit als unrechtmässig erklärt werden.27 Am 6. Juni wurde 
in der Kommission über folgende Grundsätze ein Einvernehmen erzielt: 1. 
Die Klöster, Abteien und geistlichen Stifte sollen aufgehoben werden. 2. Ihre 
Güter gehören als Nationaleigentum der helvetischen Nation. Und 3. soll der 
Staat für den Unterhalt der bisherigen Klosterinsassen aufkommen.28 Nicht 
zuletzt aus Gründen akuter Arbeitsüberlastung der Zentralregierung blieb die 

25	 Die französischsprachige Zeitung „Le Rédacteur“ (Ausgabe Nr. 859, 23. April 1798) druckte 
Mengauds Brief ebenfalls und titulierte das Kloster Engelberg als nullité monacale.

26	 Zitiert in: Gall Heer, Abt Karl Stadler 1803–1822, in: Titlisgrüsse 40 (1953/54), 3–7, 27–
32, 81–86, hier 27.

27	 Amtliche Sammlung der Acten aus der Zeit der helvetischen Republik 1798–1803, hg. von 
J. Strickler und A. Rufer, 16 Bde., Bern 1886–1966, hier Bd. 1, 1136, Nr. 141 (= ASHR). 
Der Text findet sich ebenfalls bei Lang, Säkularisation (wie Anm. 3), 390.

28	 ASHR 1 (wie Anm. 27), 1137 und Lang, Säkularisation (wie Anm. 3), 390.
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Abb. 3: Die Verwaltungskammer des Kantons Waldstätten setzt mit dem Schreiben vom 21. 
Juli 1798 den bisherigen klösterlichen Kanzler Leonz Kayser zum Verwalter über die ganze 
Habe und Oekonomie des Klosters ein. Der Konvent wird aufgefordert, ihm nach Kräften an 
die Hand zu gehen und sich genau nach dem zu fügen, was er gutheissen wird.
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Kommiıissionsarbeıt In diesen Absıchtserklärungen stecken. Zu elıner allgeme1-
L Klosteraufhebung kam nıcht ber das Kloster Engelberg Thlelt auch
Unterstutzung VOl selnen ehemalıgen Untertanen. Auf dem Öhepunkt der
Dıskussionen, 25 Maı 17958, e sıch der provısorische Rat der
Engelberger Gemeimdemunizıpalıtät In eInem Schreiben das helvetische
Dırektorrum In Aarau entschiıeden für den Fortbestand des OSsTers e1n

Urtheilen WIZ selbst, Burger Direktoren, WIE ubel HE,C, sechr
Thal daran SEVH würde, WENHNN ihm diese eintzige, auch selbst nicht mehr maäch-
fig€ Stutze sollte entrissen werden. Beynahe ZWECYV Adrittheile des Thalvolkes
würde entweder A angel der Arbeit oder Verlust häufigen Allmosens f-
I0S Adahinwelken Wir hoffen er ungezweifellt, AA die Existenz HNHSETEN

Gottshauses, WIE dessen Finkünfte Un Habschaften der Lauten
willen nicht möchten zernichtet, sondern IN Ruhe Un seitherigem Verhäaltnisse
miftf dem Ate gelassen werden.“”

Das ema der generellen Klosteraufhebung beschäftigte dıie OTIIeNTlLIche
Memung och ange 1ne einschlägıge SC führt den bezeichnenden
1Te Was die Mönche Helvetiens VOor UN: wäahrend der Revolution: UN:
W soll jetzt UU ihnen werden. Beantwortet VOonrR- einem helvetischen Burger.
I807 Dıskutiert wurde darın dıe rage, 1ewelt der Staat überhaupt berech-
t1gt Sel, Klöster aufzuheben

Aber ÜSC EINLZE Blödsinnige, die Regierung SCl nicht befugt, A eLZE-
HET aC. Un ohne FEinwilligung des Papstes die Klöster aufzuheben, oder
wohl SU Klostergelübhde für die Zukunft abzuschaffen. Ich Aanfworte hierauf
1... ] also: Die Regierung ist befugt, Dinge, die nicht vA Wesen der Religion
gehören, Un dem Staat IN vielem Betracht schadlich sind, TE eigener aC.
ADZzustfeliten. Nun aber gehören die Klöster Un das Moönchsteben nicht vA

Wesentlichen der Religion, Un sind dem Staate IN vielem Betracht schadlich
also ist die Regierung befugt, die Klöster A eigener AaC: aufzuheben.
DIie egner dieser Posıtion argumentierten auf der rundlage des anO-

nıschen Rechts, wonach elıne geistlıche Instıtution nıcht Urc elıne weltlıche
Behörde aufgelöst werden urie DIie Unterdrückung der Klöster Se1 nıcht LLUTE

elıne Ungerechtigkeıt, sondern auch eine politische Sotfise Ohl stolpert
zuweilen ein Pferd, aber ein SUHZECF Stall sollte nıicht stolpern.““

DIie radıkalen Klostergegner konnten sıch nıcht durchsetzen. 1nNe SOTOTF-
t1ge Klosteraufhebung hätte der egjlerung 79X auch keinen 1ırekten VOT-
te1l gebracht, weder polıtısch och ökonomisch.®! DIie wen1gen KEsSSOUrcen,
dıe den Konventualen Z.U] Lebensunterhalt gelassen wurden, für dıie

Stiftsarchıv Engelberg, cod 2FfT. 255 (Supplicatio valhıs DFO OYISFfPHIA monaster11).
Zıtiert bel Weber, Eınsı:edeln und Engelberg (wıe Anm 16),

31 ÄAm Maı 1 /9X teılte das helvetische Dırektorium dem Berner Kommıissär Erlacher mıt
Man SEe1 der Ansıcht. dass dıe Klöster, o weif WIE moöglich och geschont werden, Adas
AlkK nicht {nzeit die CUEC Ordnung erbhittern. ASHR (wıe Anm 27), 1032
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Kommissionsarbeit in diesen Absichtserklärungen stecken. Zu einer allgemei-
nen Klosteraufhebung kam es nicht. Aber das Kloster Engelberg erhielt auch 
Unterstützung von seinen ehemaligen Untertanen. Auf dem Höhepunkt der 
Diskussionen, am 25. Mai 1798, setzte sich der provisorische Rat der neuen 
Engelberger Gemeindemunizipalität in einem Schreiben an das helvetische 
Direktorium in Aarau entschieden für den Fortbestand des Klosters ein: 

Urtheilen Sie selbst, Bürger Direktoren, wie übel unser armes, sehr armes 
Thal daran seyn würde, wenn ihm diese eintzige, auch selbst nicht mehr mäch-
tige Stütze sollte entrissen werden. Beynahe zwey drittheile des Thalvolkes 
würde entweder aus Mangel der Arbeit oder Verlust häufigen Allmosens trost-
los dahinwelken […] Wir hoffen daher ungezweifelt, dass die Existenz unseres 
Gottshauses, so wie dessen Einkünfte und Habschaften um der armen Läuten 
willen nicht möchten zernichtet, sondern in Ruhe und seitherigem Verhältnisse 
mit dem Thale gelassen werden.29

Das Thema der generellen Klosteraufhebung beschäftigte die öffentliche 
Meinung noch lange. Eine einschlägige Denkschrift führt den bezeichnenden 
Titel: Was waren die Mönche Helvetiens vor und während der Revolution: und 
was soll jetzt aus ihnen werden. Beantwortet von einem helvetischen Bürger. 
1801. Diskutiert wurde darin die Frage, wieweit der Staat überhaupt berech-
tigt sei, Klöster aufzuheben: 

Aber, sagen einige Blödsinnige, die Regierung sei nicht befugt, aus eige-
ner Macht und ohne Einwilligung des Papstes die Klöster aufzuheben, oder 
wohl gar Klostergelübde für die Zukunft abzuschaffen. Ich antworte hierauf 
[...] also: Die Regierung ist befugt, Dinge, die nicht zum Wesen der Religion 
gehören, und dem Staat in vielem Betracht schädlich sind, aus eigener Macht 
abzustellen. Nun aber gehören die Klöster und das Mönchsleben nicht zum 
Wesentlichen der Religion, und sind dem Staate in vielem Betracht schädlich: 
also ist die Regierung befugt, die Klöster aus eigener Macht aufzuheben. 

Die Gegner dieser Position argumentierten auf der Grundlage des kano-
nischen Rechts, wonach eine geistliche Institution nicht durch eine weltliche 
Behörde aufgelöst werden dürfe. Die Unterdrückung der Klöster sei nicht nur 
eine Ungerechtigkeit, sondern auch eine politische Sottise […] wohl stolpert 
zuweilen ein Pferd, aber ein ganzer Stall sollte nicht stolpern.30 

Die radikalen Klostergegner konnten sich nicht durchsetzen. Eine sofor-
tige Klosteraufhebung hätte der Regierung 1798 auch keinen direkten Vor-
teil gebracht, weder politisch noch ökonomisch.31 Die wenigen Ressourcen, 
die den Konventualen zum Lebensunterhalt gelassen wurden, waren für die 

29	 Stiftsarchiv Engelberg, cod. 277, 255 (supplicatio vallis pro existenia monasterii).
30	 Zitiert bei Weber, Einsiedeln und Engelberg (wie Anm. 16), 68.
31	 Am 23. Mai 1798 teilte das helvetische Direktorium dem Berner Kommissär Erlacher mit: 

Man sei der Ansicht, dass die Klöster, soweit wie möglich noch geschont werden, um das 
Volk nicht zu Unzeit gegen die neue Ordnung zu erbittern. ASHR 1 (wie Anm. 27), 1032.
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eglerung vorteıjulhafter als für mehr als 2000 heımatlose Ordenspersonen le-
benslange Renten ezanhnlen müssen.** 1e1e Klostergegner dürften ach
reilicher Überlegung ohl auch „staatsschützerischen“ 1NS1IC gelangt
SeIn, ass das VOIl den Klosterangehörigen verkörperte quası-reaktionäre (IJe-
fahrenpotentıial innerhalb staatlıch kontrolherter Klostermauern besser aufge-
en WAdl, als draussen 1m ande, dıie Überwachung nıcht leicht
handhaben SCWESCH ware.

uch WL dıie Klosteraufhebung NnIıe konkret wurde: dıie (Gjefahr 1e
netekelhaft der Wand In Sıcherheit wıegen konnte sıch IN dieser Zeıt eın
Kloster. DIie önche VOl Engelberg emuhten sıch, dem Staat keine AngrıffS-
Mächen bleten. Mehr och S1e versuchten sıch In polıtıschen elangen
als gufe und zuverlässıge bBurger erwelsen. DIie Nagelprobe dafür W al der
helvetische Bürgereı1d. Wer In den (Jenuss der bürgerlichen Rechte kommen
wollte, hatte gemäaSsSs Artıkel der helvetischen Verfassung den Ssogenannten
Bürgere1d abzulegen.”” Irotz mehrmalıger Versicherung seltens des Klosters,
12002081 sehe In der helvetischen Verfassung keinen Verstoss den
katholischen Gilauben und 111A111 WO S1e deshalb annehmen und respektieren,
1e dıie Eıdesleıistung 1m Tal Engelberg vorläufig och AU!  S Als sıch 1m Au-
gust T7 In Nıdwalden der UIsSTanı dıie helvetische Polıtik abzuzeıch-
L begann, dıstanzıerten sıch Kloster und Tal demonstratıv und leisteten
23 August 1m ausseren Klosterhof den überfällıgen Bürgere1d. Die des
OSTeEerSs be1 der Eıdesleıistung wurde VOIl Kantonsstatthalter sehr begrüsst
und In einem SONS weıtgehend unerfreulıchen Lageberıicht ber Nıdwalden
lobend hervorgehoben: Enguelberg Ia franquillite est parfaite, elle est due
ÜÜ MOINES de Ccouvent.” er Kloster och Tal lessen sıch miıtre1issen,
als dıe Nıdwaldner sıch daran machten, mıt der Verfassung brechen
und alten Ordnung zurückzukehren

DSequester und Kriegskontribution
1e 111A111 sıch dıie el der Erlasse und (Jjesetze In den Jahren 79X und 799
. erhält 12002081 den Eındruck, als hätte 12002081 versucht, dıie Klöster AaUSZUL-
rocknen, ausserliıch WIe innerlıch. DIie Eckpfeıler dieser Polıtik S1ınd das (IJe-
SEeTZ ber den Sequester und das Verbot der Novızenaufnahme. Mıt dem
Maı1 79X erlassenen Dequester wurden dıe klösterlichen Vermögenswerte, dıie

1 /9X gehörte 472°} Personen den Klöstern der Schwe1l7z d} vgl Lang, Sakularısatıon
(wıe 3) 3091

43 Mıt der Eıdleistung verpflichtete sıch, dem Vatertland dienen un der Sache der
Freyheit N G'lieichheit, afs OIM un getreuer Urger, mıt aller Pünktlichkeit N Af-
fem Eifer VErFLAÜSG, un mf OINem gerechten Hass die Anarchie NZugellosig-
Feit anzuhangen. (Jeset7 über den Bürgere1d ASHR (wıe Anm 27),
ASHR (wıe Anm 27), 30
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Regierung vorteilhafter als für mehr als 2000 heimatlose Ordenspersonen le-
benslange Renten bezahlen zu müssen.32 Viele Klostergegner dürften nach 
reiflicher Überlegung wohl auch zur „staatsschützerischen“ Einsicht gelangt 
sein, dass das von den Klosterangehörigen verkörperte quasi-reaktionäre Ge-
fahrenpotential innerhalb staatlich kontrollierter Klostermauern besser aufge-
hoben war, als draussen im Lande, wo die Überwachung nicht so leicht zu 
handhaben gewesen wäre.

Auch wenn die Klosteraufhebung nie konkret wurde: die Gefahr blieb me-
netekelhaft an der Wand. In Sicherheit wiegen konnte sich in dieser Zeit kein 
Kloster. Die Mönche von Engelberg bemühten sich, dem Staat keine Angriffs-
flächen zu bieten. Mehr noch: Sie versuchten sich in politischen Belangen 
als gute und zuverlässige Bürger zu erweisen. Die Nagelprobe dafür war der 
helvetische Bürgereid. Wer in den Genuss der bürgerlichen Rechte kommen 
wollte, hatte gemäss Artikel 24 der helvetischen Verfassung den sogenannten 
Bürgereid abzulegen.33 Trotz mehrmaliger Versicherung seitens des Klosters, 
man sehe in der neuen helvetischen Verfassung keinen Verstoss gegen den 
katholischen Glauben und man wolle sie deshalb annehmen und respektieren, 
blieb die Eidesleistung im Tal Engelberg vorläufig noch aus. Als sich im Au-
gust 1798 in Nidwalden der Aufstand gegen die helvetische Politik abzuzeich-
nen begann, distanzierten sich Kloster und Tal demonstrativ und leisteten am 
23. August im äusseren Klosterhof den überfälligen Bürgereid. Die Rolle des 
Klosters bei der Eidesleistung wurde vom Kantonsstatthalter sehr begrüsst 
und in einem sonst weitgehend unerfreulichen Lagebericht über Nidwalden 
lobend hervorgehoben: A Enguelberg la tranquillité est parfaite; elle est due 
aux moines de ce couvent.34 Weder Kloster noch Tal liessen sich mitreissen, 
als die Nidwaldner sich daran machten, mit der neuen Verfassung zu brechen 
und zur alten Ordnung zurückzukehren. 

Sequester und Kriegskontribution

Sieht man sich die Reihe der Erlasse und Gesetze in den Jahren 1798 und 1799 
an, so erhält man den Eindruck, als hätte man versucht, die Klöster auszut-
rocknen, äusserlich wie innerlich. Die Eckpfeiler dieser Politik sind das Ge-
setz über den Sequester und das Verbot der Novizenaufnahme. Mit dem am 8. 
Mai 1798 erlassenen Sequester wurden die klösterlichen Vermögenswerte, die 

32	 1798 gehörte 2322 Personen den Klöstern in der Schweiz an, vgl. Lang, Säkularisation 
(wie Anm. 3), 391.

33	 Mit der Eidleistung verpflichtete man sich, dem Vaterland zu dienen und der Sache der 
Freyheit und Gleichheit, als ein guter und getreuer Bürger, mit aller Pünktlichkeit und al-
lem Eifer so er vermag, und mit einem gerechten Hass gegen die Anarchie und Zügellosig-
keit anzuhangen. Gesetz über den Bürgereid in: ASHR 2 (wie Anm. 27), 521ff.

34	 ASHR 2 (wie Anm. 27), 930.
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beweglıchen und dıie unbeweglıchen, WeC der Verwahrung und Ver-
waltung dem Staat unterstellt.” Das bedeutete, ass den Klöstern e1n SIOSSCI
Teıl iıhrer tracdıtıonellen Einkünfte enthel Dem Dequester auf dem UuUSSs folgte
dıe Unterstellung der Klosterverwaltungen unter eiınen VOI11 Staat eingesetzten
und VOl den Klöstern besoldeten weltlichen Verwalter.

Der Staat W al sehr daran interessI1ert, elıne SCHAUC Übersicht ber dıie Ver-
mögenswerte der Klöster und erhalten. In den wen1gen Jahren der
eliveln SInd alleın für das Kloster Engelberg 1er Inventuren belegt. Am 29
Maı 79X entsandte dıe kantonale Verwaltungskammer den Beamten Baptıst
oggner AUS Luzern 1INs Kloster. Von Seliten der Engelberger (GTememdemun1l1-
zıpalıtät wurde ıhm der Talschreiber eiIcCh10Tr ugen Kuster ZULP Seılte gestellt.
Das Kloster ze1ıgte sıch bereıitwillıg und kooperatıv. Grosskellner Ildephons
Karpf und der Kapıtelssekretär arl Stadler en dıe beıden während £1-
LCI OC Urc dıie Klosterräumlıchkeiıiten. DIie Schlusslıste we1lst dıie rüund-
iıchkeıt der Arbeıt AU:  S Kkaum e1n Kaum, aum e1n Bereıch, der nıcht besehen
und inventarısıiıert worden ware. Kustore1 und Kırche, dıie Räumlıichkeiten und
Akten auf derel, das Buro des Grosskellners, dıie MAnanzıellen Verhält-
NıSSe feın säuberlıch geordne ach Aktıva und Passıva regıistriert wurden,
auch dıie Mönchszellen sahen sıch nıcht ausgespart, ebensowen1g das ('irafen-
Orter Herrenhaus. Fuür dıie Wertsachen und Preti0sa musste elıne Sseparate L1iste
gefü. werden.“® Dies auf staatlıche Anordnung hın.  :# wonach alle Kostbarkei-
fen, welche sich In abgesöndert stehenden Klöstern, Ahteien UN: Stiften befin-
den, INn sichere Verwahrung gebracht werden sollen.}' Ausgenommen blıeben
LLUTE dıie Gerätschaften für den täglıchen (jottesdienst. Die Pretiosen wurden
eiınen sıcheren 1m Kloster gebrac und versiegelt.”® Miıt dieser Massnah-

wollte 111A111 verhindern, ass dıie ertgegenstände 1INs Ausland gebrac
werden konnten, W1e 168 der Abt VOl St Gallen wenı1ge ochen ZUVOLI prak-
tizlılert hatte

uch dıie se1lt dem Jahrhundert dem Kloster gehörenden (juter In
S1ns wurden inventarısıiert.”* Der In SInNs wıirkende Okonom und Pfarrer,
45 ASHR (wıe Anm. 27), 1026 dass, Aas samtliche Vermogen aller geistlichen Klöster.

Stifte UAhteien VOR Stund solfle mf dequester helegt werden, N den Besitzern U
Vorwaltern unfer IÄrer Verantworthchkeift un hei hoaoher Strafe untersagl CIn solle, mehr
VOR Ademselhen Verdussern dürfen. Der Wortlaut uch be1l Lang, Sakularısatıon (wıe

3) 359
Das Inventarium her die Lage N den wirklichen Zustand des Grottshauses Engelberg
Stiftsarchıv Engelberg, cod 2FfT. 260—2 74
ASHR (wıe Anm 27), 1135
Auf der Pretiosenlıiste Minden sıch das Heılıge Kreuz VOoIml Engelberg, dıe wertvollen Mons-
tranzen, abtlıche Pektoralkreuze und Fıngerringe, ber uch Kaftfee- und Teekannen der
sılberne Zuckerbüchsen. Für den Hıstorıiıker sınd dıe Lısten eine interessante Quelle für
dıe Alltagsgeschichte. Die Inventuren der Mönchszellen und Alltagsräumlıchkeıiten geben
Einblicke ın dıe Zellenausstattung und Lebensumstände der damalıgen Mönchsgeneratıio-
HI

Stiftsarchıv Engelberg, cod 2FfT.
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beweglichen und die unbeweglichen, zum Zweck der Verwahrung und Ver-
waltung dem Staat unterstellt.35 Das bedeutete, dass den Klöstern ein grosser 
Teil ihrer traditionellen Einkünfte entfiel. Dem Sequester auf dem Fuss folgte 
die Unterstellung der Klosterverwaltungen unter einen vom Staat eingesetzten 
und von den Klöstern besoldeten weltlichen Verwalter.

Der Staat war sehr daran interessiert, eine genaue Übersicht über die Ver-
mögenswerte der Klöster und Stifte zu erhalten. In den wenigen Jahren der 
Helvetik sind allein für das Kloster Engelberg vier Inventuren belegt. Am 29. 
Mai 1798 entsandte die kantonale Verwaltungskammer den Beamten Baptist 
Gloggner aus Luzern ins Kloster. Von Seiten der Engelberger Gemeindemuni-
zipalität wurde ihm der Talschreiber Melchior Eugen Kuster zur Seite gestellt. 
Das Kloster zeigte sich bereitwillig und kooperativ. Grosskellner P. Ildephons 
Karpf und der Kapitelssekretär P. Karl Stadler führten die beiden während ei-
ner Woche durch die Klosterräumlichkeiten. Die Schlussliste weist die Gründ-
lichkeit der Arbeit aus: Kaum ein Raum, kaum ein Bereich, der nicht besehen 
und inventarisiert worden wäre. Kustorei und Kirche, die Räumlichkeiten und 
Akten auf der Abtei, das Büro des Grosskellners, wo die finanziellen Verhält-
nisse – fein säuberlich geordnet nach Aktiva und Passiva – registriert wurden, 
auch die Mönchszellen sahen sich nicht ausgespart, ebensowenig das Grafen-
orter Herrenhaus. Für die Wertsachen und Pretiosa musste eine separate Liste 
geführt werden.36 Dies auf staatliche Anordnung hin, wonach alle Kostbarkei-
ten, welche sich in abgesöndert stehenden Klöstern, Abteien und Stiften befin-
den, in sichere Verwahrung gebracht werden sollen.37 Ausgenommen blieben 
nur die Gerätschaften für den täglichen Gottesdienst. Die Pretiosen wurden an 
einen sicheren Ort im Kloster gebracht und versiegelt.38 Mit dieser Massnah-
me wollte man verhindern, dass die Wertgegenstände ins Ausland gebracht 
werden konnten, wie dies der Abt von St. Gallen wenige Wochen zuvor prak-
tiziert hatte. 

Auch die seit dem 15. Jahrhundert dem Kloster gehörenden Güter in 
Sins wurden inventarisiert.39 Der in Sins wirkende Ökonom und Pfarrer, 

35	 ASHR 1 (wie Anm. 27), 1026: […] dass, das sämtliche Vermögen aller geistlichen Klöster, 
Stifte und Abteien von Stund an solle mit Sequester belegt werden, und den Besitzern und 
Verwaltern unter ihrer Verantwortlichkeit und bei hoher Strafe untersagt sein solle, mehr 
von demselben veräussern zu dürfen. Der Wortlaut auch bei Lang, Säkularisation (wie 
Anm. 3), 389.

36	 Das Inventarium über die Lage und den wirklichen Zustand des Gottshauses Engelberg in: 
Stiftsarchiv Engelberg, cod. 277, 260–274.

37	 ASHR 1 (wie Anm. 27), 1135.
38	 Auf der Pretiosenliste finden sich das Heilige Kreuz von Engelberg, die wertvollen Mons-

tranzen, äbtliche Pektoralkreuze und Fingerringe, aber auch Kaffee- und Teekannen oder 
silberne Zuckerbüchsen. Für den Historiker sind die Listen eine interessante Quelle für 
die Alltagsgeschichte. Die Inventuren der Mönchszellen und Alltagsräumlichkeiten geben 
Einblicke in die Zellenausstattung und Lebensumstände der damaligen Mönchsgeneratio-
nen.

39	 Stiftsarchiv Engelberg, cod. 277, 282ff. 
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Berchtold ıllıger, versuchte TOTZ Dequester Sse1n He1ımatkloster welter mıt
den lebenswichtigen (jutern VEISOISCH., Am Maı1 79X schrıeb IN diıe-
CI acC den Regierungsstatthalter des neugeschaffenen kKantons aden,

habe se1t der Inventarısıerung nıcht mehr das eringste verkaufen oder
SONStWIE veraussern dürfen Er bıtte aber, selInem bedrängten He1ımatkloster
IN Engelberg, dem angsam aber sıcher Lebensmutteln mangele, Kkorn
und Früchte lefern dürfen uch ware sehr froh, WL Tilgung
der chulden, dıie ıhm e1m Durchzug der französıschen Iruppen de-
ICI Verköstigung entstanden Sınd, landwırtschaftlıch: Erzeugnisse verkaufen
Öönne. Der Sta  alter, immerhın der einlussreıichste Mannn 1m Kanton, wagftTe
keinen Entscheı1d, sondern verwIıies auf das zuständıge Mınıstermnum. ıllıger
YThlelt aber auch VOl dort keine brauchbare AaCcCArıc Von Engelberg AUS

versuchte 12002081 ber den kKkanton Waldstätten dıe Erlaubnıs für dıie drıngend be-
nötıgten Korn-, Früchte- und Gemüselıeferungen AaUS dem Aargau erhalten.
DIie aldstTatter Behörde aber verwIies auf dıie Verwaltungskammer des Kan-
IONS aden, und dıie wıiıederum wagftTe keinen Entscheıd, sondern eltete WEeI1-
ter helvetischen Finanzmıinistermum. Der Zirkel W al perfekt urc dıie

Zeılt der eliveln INAUrC blıeben dıie Lieferungen e1n Problem, we1l
n1emand WUSSTe, WCI ennn eigentlich für dıie Bewillıgung zuständıg ist
War dıie Verwaltungskammer des Kantons Waldstätten oder dıie dıejen1ge
des kKantons Baden? Urr dıe Z/Zuständigkeıitsfrage welıter ach oben gescho-
ben, dann rückte dıe Antwort der chronıschen Arbeıtsüberlastung der
natiıonalen Behörde me1st IN sehr weıte erne

Hatte dıie helvetische Republık den Klöstern mıt dem Dequester eınen 9105-
C111 Teıl iıhrer Eınkommensquellen weıtgehend trockengelegt, verschärfte sıch
dıe MAnanzıelle Lage der geistlıchen Instıtute dramatısch, als Maı 17958,
aum ZWEeI ochen später also, der Kommıissar der französıschen egjlerung
be1 der helvetischen AÄArmee, Jean Jacques Rapınat, dıie Klöster Zahlung
VOl Kriıegskontributionen verpflichtete. In Betracht, Aass Aausserst UÜHSEC-
recht SCVH wurde, die Kosten des Krieges UN: des Truppenunterhaltes der
französischen Armee den Bewohnern der wirklich durch diese Iruppen he-
seiztfen Gegenden ZUF Last fallen [Assen; Aass ferner auffallend SCVH
würde, die Abteyen UN: geistlichen Gemeinschaften des helvetischen Territo-
FIUMS VOonrR- allem eytrage den gedachten Kosten befreyt sehen , da doch
in jeder Rücksicht diese ehelosen Klostergeistlichen hesten S2C ertragen
helfen Im Stande sind, ordnete Rapınat . ass dıe el Engelberg 60°000
Franken In Bar ezanhnlen habe, gleichvıel WIe das Kloster Murı1.“ DIie
Zisterzienserabtel Wettingen hatte 00°000 und dıie Fürstabte1l St Gallen
dl 200°000 Franken aufzubringen. DIie geforderte Summe tellte Engelberg
VOLr TODIEemMEe eONZ Kayse  T,  9 der klösterliche Verwalter, wurde e1m
helvetischen Justizmmiıster und Freund des Klosters, Bernhard eyve  T, VOIL-

ASHR., (wıe Anm 27), 1199
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P. Berchtold Villiger, versuchte trotz Sequester sein Heimatkloster weiter mit 
den lebenswichtigen Gütern zu versorgen. Am 22. Mai 1798 schrieb er in die-
ser Sache an den Regierungsstatthalter des neugeschaffenen Kantons Baden, 
er habe seit der Inventarisierung nicht mehr das Geringste verkaufen oder 
sonstwie veräussern dürfen. Er bitte aber, seinem bedrängten Heimatkloster 
in Engelberg, dem es langsam aber sicher an Lebensmitteln mangele, Korn 
und Früchte liefern zu dürfen. Auch wäre er sehr froh, wenn er zur Tilgung 
der Schulden, die ihm beim Durchzug der französischen Truppen wegen de-
ren Verköstigung entstanden sind, landwirtschaftliche Erzeugnisse verkaufen 
könne. Der Statthalter, immerhin der einflussreichste Mann im Kanton, wagte 
keinen Entscheid, sondern verwies auf das zuständige Ministerium. Villiger 
erhielt aber auch von dort keine brauchbare Nachricht. Von Engelberg aus 
versuchte man über den Kanton Waldstätten die Erlaubnis für die dringend be-
nötigten Korn-, Früchte- und Gemüselieferungen aus dem Aargau zu erhalten. 
Die Waldstätter Behörde aber verwies auf die Verwaltungskammer des Kan-
tons Baden, und die wiederum wagte keinen Entscheid, sondern leitete wei-
ter zum helvetischen Finanzministerium. Der Zirkel war perfekt. Durch die 
ganze Zeit der Helvetik hindurch blieben die Lieferungen ein Problem, weil 
niemand genau wusste, wer denn eigentlich für die Bewilligung zuständig ist. 
War es die Verwaltungskammer des Kantons Waldstätten oder die diejenige 
des Kantons Baden? Wurde die Zuständigkeitsfrage weiter nach oben gescho-
ben, dann rückte die Antwort wegen der chronischen Arbeitsüberlastung der 
nationalen Behörde meist in sehr weite Ferne.

Hatte die helvetische Republik den Klöstern mit dem Sequester einen gros-
sen Teil ihrer Einkommensquellen weitgehend trockengelegt, verschärfte sich 
die finanzielle Lage der geistlichen Institute dramatisch, als am 30. Mai 1798, 
kaum zwei Wochen später also, der Kommissar der französischen Regierung 
bei der helvetischen Armee, Jean Jacques Rapinat, die Klöster zur Zahlung 
von Kriegskontributionen verpflichtete. In Betracht, dass es äusserst unge-
recht seyn würde, die Kosten des Krieges und des Truppenunterhaltes der 
französischen Armee den Bewohnern der wirklich durch diese Truppen be-
setzten Gegenden zur Last fallen zu lassen; dass es ferner auffallend seyn 
würde, die Abteyen und geistlichen Gemeinschaften des helvetischen Territo-
riums von allem Beytrage zu den gedachten Kosten befreyt zu sehen , da doch 
in jeder Rücksicht diese ehelosen Klostergeistlichen am besten sie ertragen zu 
helfen im Stande sind, ordnete Rapinat an, dass die Abtei Engelberg 60‘000 
Franken in Bar zu bezahlen habe, genau gleichviel wie das Kloster Muri.40 Die 
Zisterzienserabtei Wettingen hatte 100‘000 und die Fürstabtei St. Gallen so-
gar 200‘000 Franken aufzubringen. Die geforderte Summe stellte Engelberg 
vor grosse Probleme. Leonz Kayser, der klösterliche Verwalter, wurde beim 
helvetischen Justizminister und Freund des Klosters, Bernhard Meyer, vor-

40	 ASHR, 1 (wie Anm. 27), 1199.
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stellıg. Das Kloster Se1 unter den en Umständen des DSequesters nıcht
In der Lage, diese Summe ezahlen. Das Problem für dıie Klöster lag In
der Jat darın, ass S1e auf der eiınen Seıte elıne hohe eldsumme aufzubringen
hatten, auf der anderen Seılte aber keıine Vermögenswerte veraussern durften,
we1l der Staat mıt dem Dequester dıe and darauf gelegt hatte Wle sollte 111A111

ezahlen, WL einem dıie ıttel dazu CNTZOgEN worden waren”? eyer gab
den Ratf.  &. das Kloster SO TOTZ des DSequesters elne Hypothe auf dıie 1m Kan-
ton nterwalden lıegenden Klostergüter aufnehmen. es UÜbrige werde sıch
annn schon finden.“‘ Wle unübersıchtlich dıie Lage WAdl, geht AaUS der atsache
hervor, ass der Justizmmster selne Empfehlung bald darauf wıieder zurück-
nehmen mMusste Rapınat W al nıcht ZU erzZ1ıic auf dıie Kontributionsforde-
IUuNs bewegen, auch nıcht ach dem Hınweıs, ass dıe eldforderung 1m
Wıderspruch Dequester VOl Anfang Maı stehe Er habe einsehen mussen,
SCNre1 eyer ach Engelberg, ass Sse1In Rat mıt dem Sequester-Erlass IN WI1-
ErSpruC stehe Ich nehme also diesen Rath zurück.“* Nachdem aber auch dıie
helvetische eglerung, das sogenannte Dırektorium, AUS dem Dılemma nıcht
herausgefunden hatte, zeıgten schlıesslıc dıie gesetzgebenden ate IN Aarau
e1n Einsehen und gestatietien dem Kloster Engelberg, (juter In TaiIenO mıt
elıner Hypothe belegen, wen1gstens dıie Summe VOl 4()°000 TAan-
ken ezanhnlen können.” £e11e ann. Die fehlenden 20°000 Franken
wurden später nıcht mehr eingefordert.

Truppen-Einquartierungen 798/99

Schwer lasteten auch dıie Eınquartierungen des französıschen 1l1tars auf der
klösterlichen Okonomie. Von September bıs November/Dezember 79X
ICI Husaren und Infanteristen IN Engelberg stat1ionılert. 1e] ist ber S1e
nıcht bekannt, S1e logJerten 1m Kloster und In Privathäusern. Besser 1m Bıld
SInd WITFr ber dıie zweıte Emquartierung VOl 1799, dıe nötıg geworden W al als
Abwehrmassnahme 1m Rahmen des /7/weıten Koalıtionskrieges, als e1le der
französıschen Armee be1l Ur1cC geschlagen worden und der In (Obe-
rıtalıen kämpfende russische Gieneral SUWOTOW beabsıchtigte, sıch mıt den
österreichıschen Iruppen 1m Raume Zürich verem1gen. Am Junı 799

4 1 Stiftsarchıv Engelberg, cod 2FfT.
Stiftsarchıv Engelberg, CO!: 2FfT. 3202 Wıe pemlıch dem Justizminıister dıe Angelegenheıt
W lässt sıch daraus ersehen. dass den Engelberger Verwalter ersuchte, dıe Junı
abgeschickte Antwort mıt dem nächsten oten wıieder nach Aarau zurückzusenden. Der
französısche Kommlıissar Rapınat durfte nıchts merken.
Vgl ASHR (wıe Anm 27), 28061. Der Franken dıe VOoIl der Helvetıik HLEL eingeführte
Währung, deren Durchsetzung ber schwier1g und kaum Nächendeckend In Engel-
berg rechnete der Klosterverwalter ımmer der tradıtionellen Guldenwährung ab Zur
Währungssıtuation der Helvetik vgl Friedrich Wiıelandt, Münz- und Geldgeschichte des
Standes Luzern, Luzern 1969, 64— 70
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stellig. Das Kloster sei unter den aktuellen Umständen des Sequesters nicht 
in der Lage, diese Summe zu bezahlen. Das Problem für die Klöster lag in 
der Tat darin, dass sie auf der einen Seite eine hohe Geldsumme aufzubringen 
hatten, auf der anderen Seite aber keine Vermögenswerte veräussern durften, 
weil der Staat mit dem Sequester die Hand darauf gelegt hatte. Wie sollte man 
bezahlen, wenn einem die Mittel dazu entzogen worden waren? Meyer gab 
den Rat, das Kloster solle trotz des Sequesters eine Hypothek auf die im Kan-
ton Unterwalden liegenden Klostergüter aufnehmen. Alles Übrige werde sich 
dann schon finden.41 Wie unübersichtlich die Lage war, geht aus der Tatsache 
hervor, dass der Justizminister seine Empfehlung bald darauf wieder zurück-
nehmen musste. Rapinat war nicht zum Verzicht auf die Kontributionsforde-
rung zu bewegen, auch nicht nach dem Hinweis, dass die Geldforderung im 
Widerspruch zum Sequester von Anfang Mai stehe. Er habe einsehen müssen, 
schreibt Meyer nach Engelberg, dass sein Rat mit dem Sequester-Erlass in Wi-
derspruch stehe. Ich nehme also diesen Rath zurück.42 Nachdem aber auch die 
helvetische Regierung, das sogenannte Direktorium, aus dem Dilemma nicht 
herausgefunden hatte, zeigten schliesslich die gesetzgebenden Räte in Aarau 
ein Einsehen und gestatteten dem Kloster Engelberg, Güter in Grafenort mit 
einer Hypothek zu belegen, um so wenigstens die Summe von 40‘000 Fran-
ken bezahlen zu können.43 Dabei blieb es dann. Die fehlenden 20‘000 Franken 
wurden später nicht mehr eingefordert.

Truppen-Einquartierungen 1798/99

Schwer lasteten auch die Einquartierungen des französischen Militärs auf der 
klösterlichen Ökonomie. Von September bis November/Dezember 1798 wa-
ren 24 Husaren und 60 Infanteristen in Engelberg stationiert. Viel ist über sie 
nicht bekannt, sie logierten im Kloster und in Privathäusern. Besser im Bild 
sind wir über die zweite Einquartierung von 1799, die nötig geworden war als 
Abwehrmassnahme im Rahmen des Zweiten Koalitionskrieges, als Teile der 
französischen Armee bei Zürich geschlagen worden waren und der in Obe-
ritalien kämpfende russische General Suworow beabsichtigte, sich mit den 
österreichischen Truppen im Raume Zürich zu vereinigen. Am 9. Juni 1799 

41	 Stiftsarchiv Engelberg, cod. 277, 320ff.
42	 Stiftsarchiv Engelberg, cod. 277, 322. Wie peinlich dem Justizminister die Angelegenheit 

war, lässt sich daraus ersehen, dass er den Engelberger Verwalter ersuchte, die am 13. Juni 
abgeschickte Antwort mit dem nächsten Boten wieder nach Aarau zurückzusenden. Der 
französische Kommissar Rapinat durfte nichts merken.

43	 Vgl. ASHR 2 (wie Anm. 27), 286f. Der Franken war die von der Helvetik neu eingeführte 
Währung, deren Durchsetzung aber schwierig und kaum flächendeckend war. In Engel-
berg rechnete der Klosterverwalter immer in der traditionellen Guldenwährung ab. Zur 
Währungssituation in der Helvetik vgl. Friedrich Wielandt, Münz- und Geldgeschichte des 
Standes Luzern, Luzern 1969, 64–70.
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rund S7010 Mann der 109 Halb-Brigade ach TaiIenO und Engelberg.
Ofiizıere, UnterofNziere und Ordonnanzen bezogen iıhre Unterkunft 1m 10s-
ter. Ausserdem musste das Kloster äglıch Nahrung auf dıie Ochsenmatte und
IN dıie Herrenrüt! für dıe dort In Baracken untergebrachten Iruppen lefern

Den OfNnzıeren wurde ZU Mıttagessen und Nachtessen Schweinefleisch
(fercula) aufgetischt und danach (afe mıt Kırsch Die UnterofNzıiere erhlelten
auf Befehl ihres Kommandanten C'henıier Kalbileisch serviert. In 1er ochen
selen Kälber geschlachtet und VOl den Franzosen verzehrt worden, be-
richtet der Klosterverwalter 11 Julı.“* C'henıier befürchtete daraufhın £1-
L Kalbfleischmange und erlaubte, ass den Unterofizieren künftıg 1nd-
NMeisch vorgesetzt werde, WdsSs diese hnehıln heber hatten. DIe Klosterküche
musste auch den Weıin bereıtstellen. Zucker, Kaffee, Branntweın, Butter und
on1g selen aum mehr beschaffen Dem Kloster würden ausserdem für
dıe Fourage der Mılıtärpferde (Iiras und Heu VOl den klösterlıiıchen elıden
entwendet. Das Kloster WISSe nıcht, woher Schadenersatz bekommen soll,
he1lsst CS 1m Klageschreıiben Gieneral Lo1son. Die Klosterküche belasteten
zudem dıie vielen kranken oldaten, dıie 1Ns Kloster gebrac wurden. oldaten
raubten Kleinvıeh und molken dıe ühe auf den Klosterweıden IN der Herren-
rütl, ass der uCcC fast nıchts mehr übrıg 1e

DIie Klagen scheimen ab Miıtte Julı angsam gewirkt aben, nıcht zuletzt
dank des Kommandanten IN Engelberg, C'hervin DIie Eınquartierungen
hätten abgenommen; C'hervin habe durchgesetzt, ass sıch ausschliesslic (J)f-
Nzıiere 1m Kloster auihalten dürften: dıe UnterofAÄzıere 1eTerten Jetzt regel-
mäss1g dıe Fleisch- und Brotrationen In dıe Klosterküche: und dıie
werde eın Weıin mehr abgegeben Kurz: das Kloster ist mit dem bisherigen
etragen des Commandanten ohl zufrieden, he1lsst CS 1m Zwischenbericht
der Klosterverwaltung den Regjierungskommissär Heinrich Zschokke VOI11

Julı 1799
DIie Freude W al LLUTE vorübergehend. Mıtte September übermuittelte Le-

O117Z Kayser dıie detalllıierte Abrechnung für dıie Emquartierung während den
onaten Junı bıs August 799 zuhanden der Verwaltungskammer In Zug
Ausgewlesen ist e1n Ausgabenbetrag VOl fast 10°000 (iulden. Das Kloster Se1

ausgehaltener Einqguartierung der früänkhischen Iruppen wirklich
Brod, Wein UN: Holtz erschöpft. Vertraut 12002081 den Angaben, annn konsumıler-
te dıie Iruppe alleın IN diesen Tel Onaten 5700 Lıter Weın, 3700 kg Mehl
und Brot und verbrauchte 3700 Kubıiıkmeter olz (hauptsächlıch für den HBa-

Stiftsarchıv Engelberg, cod 278, 2392f.
45 Stiftsarchıv Engelberg, cod 278, 2347f.

Stiftsarchıv Engelberg, CO!: 278, 254—257 Z/u den grössten Ausgabeposten gehörten
Dienstleistungen 1m ors und gelıefertes ol7z Gulden) Weınnlıieferungen (2100)
Rınd- und Kalbileisch Mehl und roft Heu, (ıras und NtTreue Zucker.
ale und Branntweın Beschädıgungen aller
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zogen rund 900 Mann der 109. Halb-Brigade nach Grafenort und Engelberg. 
Offiziere, Unteroffiziere und Ordonnanzen bezogen ihre Unterkunft im Klos-
ter. Ausserdem musste das Kloster täglich Nahrung auf die Ochsenmatte und 
in die Herrenrüti für die dort in Baracken untergebrachten Truppen liefern.

 Den Offizieren wurde zum Mittagessen und Nachtessen Schweinefleisch 
(fercula) aufgetischt und danach Café mit Kirsch. Die Unteroffiziere erhielten 
auf Befehl ihres Kommandanten Chenier Kalbfleisch serviert. In vier Wochen 
seien 30 Kälber geschlachtet und von den Franzosen verzehrt worden, be-
richtet der Klosterverwalter am 11. Juli.44 Chenier befürchtete daraufhin ei-
nen Kalbfleischmangel und erlaubte, dass den Unteroffizieren künftig Rind-
fleisch vorgesetzt werde, was diese ohnehin lieber hatten. Die Klosterküche 
musste auch den Wein bereitstellen. Zucker, Kaffee, Branntwein, Butter und 
Honig seien kaum mehr zu beschaffen. Dem Kloster würden ausserdem für 
die Fourage der Militärpferde Gras und Heu von den klösterlichen Weiden 
entwendet. Das Kloster wisse nicht, woher es Schadenersatz bekommen soll, 
heisst es im Klageschreiben an General Loison. Die Klosterküche belasteten 
zudem die vielen kranken Soldaten, die ins Kloster gebracht wurden. Soldaten 
raubten Kleinvieh und molken die Kühe auf den Klosterweiden in der Herren-
rüti, so dass der Küche fast nichts mehr übrig blieb.

Die Klagen scheinen ab Mitte Juli langsam gewirkt zu haben, nicht zuletzt 
dank des neuen Kommandanten in Engelberg, Chervin. Die Einquartierungen 
hätten abgenommen; Chervin habe durchgesetzt, dass sich ausschliesslich Of-
fiziere im Kloster aufhalten dürften; die Unteroffiziere lieferten jetzt regel-
mässig die Fleisch- und Brotrationen in die Klosterküche; und an die Truppe 
werde kein Wein mehr abgegeben. Kurz: das Kloster ist mit dem bisherigen 
Betragen des Commandanten wohl zufrieden, heisst es im Zwischenbericht 
der Klosterverwaltung an den Regierungskommissär Heinrich Zschokke vom 
22. Juli 1799.45 

Die Freude war nur vorübergehend. Mitte September übermittelte Le-
onz Kayser die detaillierte Abrechnung für die Einquartierung während den 
Monaten Juni bis August 1799 zuhanden der Verwaltungskammer in Zug. 46 
Ausgewiesen ist ein Ausgabenbetrag von fast 10‘000 Gulden. Das Kloster sei 
wegen ausgehaltener Einquartierung der fränkhischen Truppen wirklich an 
Brod, Wein und Holtz erschöpft. Vertraut man den Angaben, dann konsumier-
te die Truppe allein in diesen drei Monaten 5700 Liter Wein, 3700 kg Mehl 
und Brot und verbrauchte 3700 Kubikmeter Holz (hauptsächlich für den Ba-

44	 Stiftsarchiv Engelberg, cod. 278, 232f. 
45	 Stiftsarchiv Engelberg, cod. 278, 237f.
46	 Stiftsarchiv Engelberg, cod. 278, 254–257. Zu den grössten Ausgabeposten gehörten 

Dienstleistungen im Forst und geliefertes Holz (2500 Gulden) Weinlieferungen (2100), 
Rind- und Kalbfleisch (670), Mehl und Brot (520), Heu, Gras und Streue (400), Zucker, 
Café und Branntwein (330), Beschädigungen aller Art (750).

„Warten Sie nicht, bis die Philosophie anrückt, um Sie [...] wegzujagen“
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rackenbau und Heızzwecken) Kayser gab überlegen, ob nıcht auch dıie
Gememdemunizıpalıtät eiınen Teıl der Kosten übernehmen könnte

Die Munıizıpalıtät lehnte Jede Kostenbeteiul1gung ab mıt der egründung,
ass dıe Eınquartierungen 1m usammenNang mıt der klösterliıchen rıegskon-
trıbution stehen. Aus der 1C der (jTememde Wadl das Kloster selber schuld
der Anwesenheıt der französıschen Iruppen und musse deshalb auch Neme
für dıe Unterhalts- und Verpflegungskosten aufkommen. Das Mlılıtär übernahm
dıe Kosten für das Furagıeren und tellte Bons AaUSs Dıiese konnten, wurde
versprochen, be1 der Verwaltungskammer eingelöste werden. egen der NOtOTI-
schen Leere der helvetischen Staatskasse OSS aber eın eld Das Kloster hatte
den immensen Aufwand für dıe Eınquartierung praktısc. alleın tragen.“””

Natıonaleigentum
Waren dıe Massnahmen Durchsetzung des Sequesterbeschlusses VOIl Maı
79X och auf dem Verordnungsweg erlassen worden, brachte der Erlass
VOI11 September desselben ahres dıie notwendige esetzesgrundlage
längst ällıgen eimnheıtlichen egelung der Klosterfrage. Die dem DSequester
terlıegenden Klostergüter wurden Jetzt fNzıell und formell Natıionale1-
gentum erklärt.“® In den folgenden ahren musste der Engelberger Klosterver-
walter dıe Inventar-L1isten mehrmals nachbessern bzw. spezıllzıeren. Je akuter
dıe Finanznot der helvetischen epublı wurde, desto mehr drängte der Finanz-
mıminıster dıe kantonalen Verwaltungskammern Aufspürung VOl Bereıchen,
dıe der staatlıchen ONTrolle bısher entgangen Vor der waldstättischen
Verwaltungskammer IN Zug egte der erwalter regelmäss1g echnung ab Ihr
gegenüber W al VOl (Jesetzes Rechenschaft schuldıg. Insgesamt darf
gesagt werden, ass sıch der Engelberger erwalter sehr Ooya. gegenüber dem
Kloster vernı1e Er W al eın übere1friger Umsetzer des Gesetzesbuchstabens.“”

Die Engelberger Munıizıpalıtät wurde verpflichtet, eın Pierd des Stabes Heu und Hafter
bereıtzustellen, und erhılelt dafür ebentfalls Furage-Bons.
ASHR (wıe Anm 27), Die Klöster blıeben INSOWEIT die Nothwendigkeit OINes
anständigen, der Wuürde AHNSCHLESSCHCH Unterhalts der Mitglieder erfordert, I (TENUSS der
VOHRRN (resetz begünstigten Einkunfte, jedoch unfer der Oberaufsicht un offentlichen VOer-
waltung des Sfaates. Die Tätıgkeıt des Verwalters wurde ebentfalls gesetzlıch festgeschrie-
ben Dieser haflft CHAUE Aufsicht her die liegenden (uter. G(ebaude USW., hbesorgt uber-
haupt Aas (Jeconomie- Wesen des Klosters Adas SEIHer Aufsicht ANVertrauft pf Er führt
her die Finnahme und Ausgabe Rechnung U pf schuldig, Je drei Onaten der
Verwaltungskammer SPIHE specificirte Rechnung, mf den erforderlichen FPiecen hbegleitet,
einzugeben. exti uch be1l Lang, Sakularısatıon (wıe Anm 3 309271.
Das kann beispielsweıse AUS der Küge gefolgert werden. dıe September 1 S00 V OIl

der Verwaltungskammer den Verwalter Kayser WAal. FE pf schwer begrei-
fen, AaAusSs Was für Grüunden der Kammer niemals gelingen sof7 sehen, Was Engelberg
eigentlich hesitzt, gebraucht un schuldig ISE, un Iadet SIE eIN, iCcHh die Müuühe geben,
den Gegenstand weifer verfolgen. (Stiftsarchıv Engelberg, cod 279, 118)
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rackenbau und zu Heizzwecken). Kayser gab zu überlegen, ob nicht auch die 
Gemeindemunizipalität einen Teil der Kosten übernehmen könnte.

 Die Munizipalität lehnte jede Kostenbeteiligung ab mit der Begründung, 
dass die Einquartierungen im Zusammenhang mit der klösterlichen Kriegskon-
tribution stehen. Aus der Sicht der Gemeinde war das Kloster selber schuld an 
der Anwesenheit der französischen Truppen und müsse deshalb auch alleine 
für die Unterhalts- und Verpflegungskosten aufkommen. Das Militär übernahm 
die Kosten für das Furagieren und stellte Bons aus. Diese konnten, so wurde 
versprochen, bei der Verwaltungskammer eingelöste werden. Wegen der notori-
schen Leere der helvetischen Staatskasse floss aber kein Geld. Das Kloster hatte 
den immensen Aufwand für die Einquartierung praktisch allein zu tragen.47

Nationaleigentum

Waren die Massnahmen zur Durchsetzung des Sequesterbeschlusses vom Mai 
1798 noch auf dem Verordnungsweg erlassen worden, so brachte der Erlass 
vom 17. September desselben Jahres die notwendige Gesetzesgrundlage zur 
längst fälligen einheitlichen Regelung der Klosterfrage. Die dem Sequester un-
terliegenden Klostergüter wurden jetzt offiziell und formell zum Nationalei-
gentum erklärt.48 In den folgenden Jahren musste der Engelberger Klosterver-
walter die Inventar-Listen mehrmals nachbessern bzw. spezifizieren. Je akuter 
die Finanznot der helvetischen Republik wurde, desto mehr drängte der Finanz-
minister die kantonalen Verwaltungskammern zur Aufspürung von Bereichen, 
die der staatlichen Kontrolle bisher entgangen waren. Vor der waldstättischen 
Verwaltungskammer in Zug legte der Verwalter regelmässig Rechnung ab. Ihr 
gegenüber war er von Gesetzes wegen Rechenschaft schuldig. Insgesamt darf 
gesagt werden, dass sich der Engelberger Verwalter sehr loyal gegenüber dem 
Kloster verhielt. Er war kein übereifriger Umsetzer des Gesetzesbuchstabens.49 

47	 Die Engelberger Munizipalität wurde verpflichtet, für ein Pferd des Stabes Heu und Hafer 
bereitzustellen, und erhielt dafür ebenfalls Furage-Bons. 

48	 ASHR 2 (wie Anm. 27), 1142ff.: Die Klöster blieben insoweit es die Nothwendigkeit eines 
anständigen, der Würde angemessenen Unterhalts der Mitglieder erfordert, im Genuss der 
vom Gesetz begünstigten Einkünfte, jedoch unter der Oberaufsicht und öffentlichen Ver-
waltung des Staates. Die Tätigkeit des Verwalters wurde ebenfalls gesetzlich festgeschrie-
ben: Dieser hält genaue Aufsicht über die liegenden Güter, Gebäude usw., besorgt über-
haupt das Oeconomie-Wesen des Klosters [...], das seiner Aufsicht anvertraut ist. Er führt 
über die Einnahme und Ausgabe genau Rechnung und ist schuldig, je zu drei Monaten der 
Verwaltungskammer seine specificirte Rechnung, mit den erforderlichen Piecen begleitet, 
einzugeben. Text auch bei Lang, Säkularisation (wie Anm. 3), 392f.

49	 Das kann beispielsweise aus der Rüge gefolgert werden, die am 22. September 1800 von 
der Verwaltungskammer an den Verwalter Kayser ergangen war: Es ist schwer zu begrei-
fen, aus was für Gründen es der Kammer niemals gelingen soll zu sehen, was Engelberg 
eigentlich besitzt, gebraucht und schuldig ist, und ladet Sie ein, sich die Mühe zu geben, 
den Gegenstand weiter zu verfolgen. (Stiftsarchiv Engelberg, cod. 279, 118).
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DIie Deklaratıon der klösterlichen achwerte als Natıonale1igentum schütz-
te diese aber LLUTE bedingt Während der Eınquartierungen des französıschen
1lıtars 1m Sommer 799 oglerte, WIEe oben erwähnt, das OÖfhizıierscorps 1m
Kloster. Am Julı meldete dıie Verwaltungskammer des kKantons aldstTatten
dem helvetischen ıldungs- und Wı1ıssenschaftsmmster Stapfer eiınen
Bücherdijebstahl In der Klosterbıibliothek, egangen VOIl Kommandanten des

Bataıllons, Hauptmann Chemer, der dıe Bücher General Le C'ourbe In
Luzern weıtergeleıtet hatte.> Man habe C'henıier darauf hingewıesen, ass
sıch be1 den Büchern?! Natıonaleigentum handle OI0eStapfer den
General 1Ns Bıld Er appellıerte dessen Ehre und betonte, ass CS schwerlıch
dıe Absıcht des (jenerals se1n könne, eiınen selner Untergegebenen schüt-
ZCIL, der dem S1nn und Ge1lst der Kulturerlasse der französıschen egjlerung
zuwıderhandle und das Ansehen der französıschen Armee besudle.°* Der
General antwortele, ıhm Se1 nıcht klar SCWOSCHH, ass dıie Bücher E12gentum der
helvetischen epublı se1en, SONS hätte S1e nıcht ach ase welıterspedie-
ICI lassen. TOIZdem Se1 der Ansıcht, ass mıt dieser Lıteratur besseres
anzufangen WISSe als dıe Mönche.° Le (C'ourbe versprach, dıie Bücher wıieder
ach Engelberg In dıie Bıblıothek zurüc.  rıngen lassen. Ende September
befand sıch der Girosste1l der entwendeten Bücher wıieder IN der Klosterbiblio-
thek es Se1 wıieder seInem alZ bıs auf dıie Handschrıften vermuthlich
weil S2IC viel schatzbarer sind meldete der Klosterverwalter Septem-
ber.  54 DIie andschrıften blıeben verschollen.

Die Korrespondenz Bücherdiebstahl Mindet sıch Stiftsarchıv Engelberg, CO!: 278,
und gedruckt bel Wolfgang Hafner. Der Bücherdiebstahl der Stiftsbıbliothek En-

gelberg eıt der Helvetik. Titlısgrüsse 5 1 (1964/65). 136—14)2
sgesamt sınd Bücher weggekommen: Drucke AUS dem Jahrhundert, Bände
des Jüdıschen Krieges VOoIl Josephus Flavıus (16 Jahrhundert) SOWIEe Zzwel Handschrıiften
ALLS dem ahrhundert (eiıne Legende Ka und eın Josephus Flavıus).
Hafner. Bücherdiebstahl (wıe Anm 50). 138. Brieft Nr. F’ai FECH de Ia bhouche des DDirec-
CUrSs FFrancals DUar efttres de Ia part des 4A de VOoOTre gouUvernement ASSUFrAaNCeE FOI-  -
feree GUE E Dibliotheques of MUSCES Helvetiques de foOut serdaqient respectes DUar fes
Armees francaises of est certainement Das dans fe MOMEeNT, OM f OFrpS legislatif ef
f Directoire francais ANHNORNCENT GUE fes Spoliations des peuples MIS sont plus 'Ordre
du Jour est Das dans MOMEeNT, General, GUE ONpermetlreZz un officier OMUMS

VosSs Ordres OS depouille de HOS MONUMENTFS hteraires E plus PFECIEUX Adeshonore f
1ifre de soldat republicains. VOUS [ui ferez UAUnS Adoute IHNCEeSSsaMMent vendre E Iivres 17

enleves, of VosSs MAIiNS VALIeHUFEUSES qui S”venf en OS defendre CONfre '"Autrichien
Barbares dr Nord, SAHUFORT AHAS ST Sarantir HOS depots de Hhtterature des Affentfats des Van-
Adales de Ia rapacite de Vos subalternes

53 Hafner. Bücherdiebstahl (wıe Anm 50). 138, Briet Nr. J Avals deja ocrif Ia ohambre
Administratfive que ] 1eNOFALS GUE E Iivres que J (1 appartenatent gOouvernementl,
et Je CFOVALS en faire meiilleure ADC, GUE Ia gent mOonacale.
Hafner. Bücherdiebstahl (wıe Anm 50). 140. Brieft Nr. Die Pergamenthandschrıift mıt
dem exti des Josephus Flavıus wırd 1m Bıblıothekskataloe VOoIml L/ / (Stiftsbıbliothek En-
gelberg. CO!: 17/2. als elegantissime SCHIDEUS charakterısıert.
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Die Deklaration der klösterlichen Sachwerte als Nationaleigentum schütz-
te diese aber nur bedingt. Während der Einquartierungen des französischen 
Militärs im Sommer 1799 logierte, wie oben erwähnt, das Offizierscorps im 
Kloster. Am 7. Juli meldete die Verwaltungskammer des Kantons Waldstätten 
dem helvetischen Bildungs- und Wissenschaftsminister Albert Stapfer einen 
Bücherdiebstahl in der Klosterbibliothek, begangen vom Kommandanten des 
1. Bataillons, Hauptmann Chenier, der die Bücher an General Le Courbe in 
Luzern weitergeleitet hatte.50 Man habe Chenier darauf hingewiesen, dass es 
sich bei den Büchern51 um Nationaleigentum handle. Sofort setzte Stapfer den 
General ins Bild. Er appellierte an dessen Ehre und betonte, dass es schwerlich 
die Absicht des Generals sein könne, einen seiner Untergegebenen zu schüt-
zen, der dem Sinn und Geist der Kulturerlasse der französischen Regierung 
zuwiderhandle und so das Ansehen der französischen Armee besudle.52 Der 
General antwortete, ihm sei nicht klar gewesen, dass die Bücher Eigentum der 
helvetischen Republik seien, sonst hätte er sie nicht nach Basel weiterspedie-
ren lassen. Trotzdem sei er der Ansicht, dass er mit dieser Literatur besseres 
anzufangen wisse als die Mönche.53 Le Courbe versprach, die Bücher wieder 
nach Engelberg in die Bibliothek zurückbringen zu lassen. Ende September 
befand sich der Grossteil der entwendeten Bücher wieder in der Klosterbiblio-
thek. Alles sei wieder an seinem Platz bis auf die Handschriften – vermuthlich 
weil sie viel schätzbarer sind –, meldete der Klosterverwalter am 21. Septem-
ber.54 Die Handschriften blieben verschollen.

50	 Die Korrespondenz zum Bücherdiebstahl findet sich in Stiftsarchiv Engelberg, cod. 278, 
225ff. und gedruckt bei Wolfgang Hafner, Der Bücherdiebstahl in der Stiftsbibliothek En-
gelberg zur Zeit der Helvetik, in: Titlisgrüsse 51 (1964/65), 136–142.

51	 Insgesamt sind 22 Bücher weggekommen: 17 Drucke aus dem 17. Jahrhundert, 3 Bände 
des Jüdischen Krieges von Josephus Flavius (16. Jahrhundert) sowie zwei Handschriften 
aus dem 12. Jahrhundert (eine Legende aurea und ein Josephus Flavius). 

52	 Hafner, Bücherdiebstahl (wie Anm. 50), 138, Brief Nr. 2: J’ai reçu de la bouche des Direc-
teurs Français et par lettres de la part des agens de votre gouvernement l’assurance réi-
terée que les bibliothèques et musées Helvétiques de tout genre seraient respectés par les 
Armées françaises ; et ce n’est certainement pas dans le moment, où le Corps législatif et 
le Directoire français annoncent que les spoliations des peuples amis ne sont plus à l’ordre 
du jour […] ce n’est pas dans ce moment, Géneral, que vous permettrez qu’un officier sous 
vos ordres nous dépouille de nos monuments literaires les plus précieux et déshonore le 
titre de soldat républicains. Vous lui ferez sans doute incessamment rendre les livres qu’il 
a enlevés, et vos mains valeureuses qui savent bien nous défendre contre l’Autrichien et 
Barbares du Nord, sauront aussi garantir nos dépots de littérature des attentats des Van-
dales et de la rapacité de vos subalternes.

53	 Hafner, Bücherdiebstahl (wie Anm. 50), 138, Brief Nr. 3: J’avais déjà écrit à la chambre 
administrative que j’ignorais que les livres que j’ai reçus appartenaient au gouvernement, 
et je croyais en faire un meilleure usage, que la gent monacale.

54	 Hafner, Bücherdiebstahl (wie Anm. 50), 140, Brief Nr. 8. – Die Pergamenthandschrift mit 
dem Text des Josephus Flavius wird im Bibliothekskatalog von 1787 (Stiftsbibliothek En-
gelberg, cod. 172, 231) als elegantissime scriptus charakterisiert. 
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Keıline Oov1ızen

FEın weılterer Eckpfeıler helvetischer Klosterpolıtik W al das 20 Julı 79X
erlassene provısorıische Verbot der Novızenaufnahme .° erJunge andı-
daten och Professen, Öönche AaUS anderen Klöstern, durften mehr In
dıe (ememschaft aufgenommen werden. Fur das Kloster Engelberg kam e_

schwerend hInzu, ass der 1m Maı verstorbene Abt eodegar Salzmann 1 -
I1T och keinen Nachfolger gefunden hatte arl Stadler hatte sıch In der
Nachfolgefrage zunächst den Regierungsstatthalter für den kKkanton Wald-
statten gewandt Dıieser 1e elıne Neuwahl für zulässıg Und der helvetische
Polıze1- und Justizmminiıster eyer teılte dem Kloster mıt.  &. GUE les AanNncCLeNS [O1xXx
ef USUÜSCH continuent JUSGU quelles soyent formellement abolis; ainsı GUE
le COUVENnT Deul HOIHINEr SUHEN difficulte abbe, qul SEFTÜ GUE le prepose
du couvent.>© Der Mınıster tellte elıne baldıge Reise ach Engelberg
In Aussıcht, VOLr mıt dem Kloster und dem bıschöflichen Kommissar

auch dıie Bıstumsbehörden sahen keinen Einwand ber dıe SWAa
sprechen. ber es verzögerte sıch. DIie Inventarısıerungsmassnahmen und
dıe plötzlıch auftretenden Kontributionsforderungen lessen wen12 OL-
tun erschemen, eiınen Abt wählen Man wollte keinen Kon-
Uıktstoff mıt den Zentralbehörden provozleren und dıie Ex1stenz des OSTIers
aufs pIE seizen. SO 1e Engelberg bıs 1803, bıs Ende der helvetischen
epublık, ohne Abt

DIie gesetzgebenden ate In Aarau versuchten das Novızenverbot och
verschärfen, indem S1e dem SIOSSCH Gesetzespaket Z.UL Klosterfrage VOIl dep-
tember 79X eınen Artıkel beıfügten, der dıie Klosterangehörigen emlud, AUS

den monastıschen Gememschaften auszutreten ach erfolgtem ustrıtt soll-
ten S1e sıch be1l den kantonalen Verwaltungskammern regıistrieren lassen und
iıhren ohnort angeben. Ausserdem wurde ıhnen elne Jährlıche Pensı1-

versprochen. Am 15 ()ktober 79X verordnete das Dırektorium, Aass (dıe
Öönche und Nonnen) frei seieN, UN: Aass ein jedes Maittel, weilches Han g_
brauchen würde, S2IC INn den Klöstern oder (O)rden zurückzuhalten, QEeSELIZ-
widrig Sel  57 och der Eınladung, das Kloster verlassen, ist eın ngelber-
SCI ONC gefolgt

55 ASHR (wıe Anm 27), S77 Den Klostern In Helvetien, heiderlei Geschlechts, sa DFO-
VISOFISCH, hıis auf weitere Verfugung, verboten SEIN, weder OVvizen och Professen aufzu-
nehmen.
Stiftsarchıv Engelberg, cod 2FfT. 252
ASHR (wıe Anm 27), 174
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Keine Novizen

Ein weiterer Eckpfeiler helvetischer Klosterpolitik war das am 20. Juli 1798 
erlassene provisorische Verbot der Novizenaufnahme.55 Weder junge Kandi-
daten noch Professen, d. h. Mönche aus anderen Klöstern, durften mehr in 
die Gemeinschaft aufgenommen werden. Für das Kloster Engelberg kam er-
schwerend hinzu, dass der im Mai verstorbene Abt Leodegar Salzmann im-
mer noch keinen Nachfolger gefunden hatte. P. Karl Stadler hatte sich in der 
Nachfolgefrage zunächst an den Regierungsstatthalter für den Kanton Wald-
stätten gewandt. Dieser hielt eine Neuwahl für zulässig. Und der helvetische 
Polizei- und Justizminister Meyer teilte dem Kloster mit, que les anciens loix 
et usages continuent jusqu’a ce quelles soyent formellement abolis; ainsi que 
le couvent peut nommer sans difficulté un abbé, qui ne sera que le préposé 
du couvent.56 Der Minister stellte sogar eine baldige Reise nach Engelberg 
in Aussicht, um vor Ort mit dem Kloster und dem bischöflichen Kommissar 
– auch die Bistumsbehörden sahen keinen Einwand – über die Abtswahl zu 
sprechen. Aber alles verzögerte sich. Die Inventarisierungsmassnahmen und 
die plötzlich auftretenden Kontributionsforderungen liessen es wenig oppor-
tun erscheinen, einen neuen Abt zu wählen. Man wollte keinen neuen Kon-
fliktstoff mit den Zentralbehörden provozieren und die Existenz des Klosters 
aufs Spiel setzen. So blieb Engelberg bis 1803, bis zum Ende der helvetischen 
Republik, ohne Abt.

Die gesetzgebenden Räte in Aarau versuchten das Novizenverbot noch zu 
verschärfen, indem sie dem grossen Gesetzespaket zur Klosterfrage vom Sep-
tember 1798 einen Artikel beifügten, der die Klosterangehörigen einlud, aus 
den monastischen Gemeinschaften auszutreten. Nach erfolgtem Austritt soll-
ten sie sich bei den kantonalen Verwaltungskammern registrieren lassen und 
ihren neuen Wohnort angeben. Ausserdem wurde ihnen eine jährliche Pensi-
on versprochen. Am 18. Oktober 1798 verordnete das Direktorium, dass (die 
Mönche und Nonnen) frei seien, und dass ein jedes Mittel, welches man ge-
brauchen würde, um sie in den Klöstern oder Orden zurückzuhalten, gesetz-
widrig sei.57 Doch der Einladung, das Kloster zu verlassen, ist kein Engelber-
ger Mönch gefolgt.

55	 ASHR 2 (wie Anm. 27), 577: Den Klöstern in Helvetien, beiderlei Geschlechts, soll pro-
visorisch, bis auf weitere Verfügung, verboten sein, weder Novizen noch Professen aufzu-
nehmen.

56	 Stiftsarchiv Engelberg, cod. 277, 252.
57	 ASHR 3 (wie Anm. 27), 174.

Rolf De Kegel



4A37Warten SIiE nicht, his die Philosophie anrückt, Sie ff wegzujJagen

Pfarreı und Klosterschule

Als Abt und Kkonvent 1m Früh] ahr 79X iıhrer Herrschaftsrechte CNTSagieCN, d1ıs-
kutierten S1e auch ber dıie rage, ob das Kloster dıe Pfarreı WIe bısher ohne
Entgelt besorgen WO oder nıcht ESsS gab Stimmen 1m Konvent, dıe für elıne
tretung der Pfarreı eiınen Weltpriester plädıerten. Andere wollten e1m
Althergebrachten bleiıben mıt dem Argument, In Ermangelung elıner e1igenen
Pfarrkırche musse dıie (ijememde weıterhın IN der Klosterkırche den (jottes-
dienst abhalten. In diesem Fall aber könnte dıe Berufung elInes VOIl Kloster
unabhäng1gen Weltpriesters leicht Interessenkollis1ıonen ühren. Man be-
less vorläufig es e1men DIie Engelberger bBurger ollten weıterhın, WIe
S1e gewohnt :# VOIl einem Pfarrer AUS dem Kloster betreut werden. DIie
richtige Entsche1idung, WIEe sıch bald erwe1lsen sollte

Das erwähnte helvetische Klostergesetz VOIl September T7 egte
ter Punkt fest, ass Klöster, dıie elıne Pfarreı betreuten, dieser Aufgabe WEeI1-
terhın nachzukommen hatten, WENTIHLN S2IC die AaZU erforderlichen Eigenschaften
UN: Fähigkeiten hesitzen.° Wle für viele andere Bereiche auch, verordnete
dıe helvetische egjlerung hlerfür elıne landesweıte Bestandsaufnahme In den
Pfarrejen.° DIie daraufhın verschıickten Umfragen ollten der egjlerung dıie
nötıgen rundlagen lıefern, beurtellen können, 1ewelt CS Sıinn mach-
LE, elne Pfarreı weıterhın In der and elInes OSTIEers belassen. Der ngel-
berger Pfarrer Floridus upp1ıger beantwortete 373 Fragen. Er WIEeS auf den
SIOSSCH personellen und MAnanzıellen Vorteı1l hın.  :# WL dıie 1m Engelberger
Hochtal aufwendige und beschwerliche Seelsorge mıt klösterlichem ück-
halt erledigt werden könne. Das Eınkommen des Pfarrers Se1 sehr germg Aus
der Gememdekasse Yrhalte nıchts. Als Pfarrkırche diıene dıie Klosterkırche
Öchte dıe (jememde elıne e1gene Kırche, annn musste S1e elıne solche sel-
ber bauen und bezahlen.® Dem Pfarrer W al daran gelegen, dıie VOI11 Kloster
gefiragene Pfarrseelsorge als nützlıch, ökonomiıisch interessant und damıt den
Anforderungen der modernen Zeılt bsolut entsprechend auszuwelsen. ESsS W al

eın Lıppenbekenntnıs, W dsS der Pfarrer abgelegt hatte Er und se1n Katechet,
5 Siehe hben Anm

Zur YVıelzahl helvetischer Bestandsaufnahmen vgl Jetzt Andre Holensteın. Reform und
Ratıonalıtät. Die En der Wiıssens- und Verwaltungsgeschichte der helvetischen
Republık, Danıel TIröhler (Hrsg.) Volksschule 1500 Studıen 1m Umfteld der hel-
vetischen Stapfer-Enquete 1799, Bad Heılbrunn 2014, 13—32
Stiftsarchıv Engelberg, CO!: 278, 163—1 6 D hıer 164 Die Pfarreı verfüge über keıne Bene-
Nzıen der Nebenpfründen, da die Pfarre ve[hsf Jar Feine Stiftung hat, weil die Seelsorge
4 dem COhr [ange anhaltenden inter dem Ohr vauhen un gähen Bergweg un den
hıis Stunden her Berg un hal entfernt [iegenden Hausern, uch IMMEeTr AaAnwachsen-
den Volksmenge Ausserst beschwärlich ISE, finde ich mMmeIinen Mitbrudern, den Capt-
tularen, hinlängliche Hilfe, mif Beichthören, Predigen, Unterrichten, Krankenbesuchen,
ftrostreich, und, WIE ich, HINSONST beystehen Das Finkommen der Pfarre hesteht In
niCHES afs einigen Bonis Stolae, weiche gering Sind, Aass die Ausgaben der Pfarre die
Einkunfte übersteigen.
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Pfarrei und Klosterschule

Als Abt und Konvent im Frühjahr 1798 ihrer Herrschaftsrechte entsagten, dis-
kutierten sie auch über die Frage, ob das Kloster die Pfarrei wie bisher ohne 
Entgelt besorgen wolle oder nicht. Es gab Stimmen im Konvent, die für eine 
Abtretung der Pfarrei an einen Weltpriester plädierten. Andere wollten beim 
Althergebrachten bleiben mit dem Argument, in Ermangelung einer eigenen 
Pfarrkirche müsse die Gemeinde weiterhin in der Klosterkirche den Gottes-
dienst abhalten. In diesem Fall aber könnte die Berufung eines vom Kloster 
unabhängigen Weltpriesters leicht zu Interessenkollisionen führen. Man be-
liess vorläufig alles beim Alten. Die Engelberger Bürger sollten weiterhin, wie 
sie es gewohnt waren, von einem Pfarrer aus dem Kloster betreut werden. Die 
richtige Entscheidung, wie sich bald erweisen sollte. 

Das erwähnte helvetische Klostergesetz vom 17. September 1798 legte un-
ter Punkt 10 fest, dass Klöster, die eine Pfarrei betreuten, dieser Aufgabe wei-
terhin nachzukommen hatten, wenn sie die dazu erforderlichen Eigenschaften 
und Fähigkeiten besitzen.58 Wie für viele andere Bereiche auch, verordnete 
die helvetische Regierung hierfür eine landesweite Bestandsaufnahme in den 
Pfarreien.59 Die daraufhin verschickten Umfragen sollten der Regierung die 
nötigen Grundlagen liefern, um beurteilen zu können, wieweit es Sinn mach-
te, eine Pfarrei weiterhin in der Hand eines Klosters zu belassen. Der Engel-
berger Pfarrer P. Floridus Suppiger beantwortete 33 Fragen. Er wies auf den 
grossen personellen und finanziellen Vorteil hin, wenn die im Engelberger 
Hochtal so aufwendige und beschwerliche Seelsorge mit klösterlichem Rück-
halt erledigt werden könne. Das Einkommen des Pfarrers sei sehr gering. Aus 
der Gemeindekasse erhalte er nichts. Als Pfarrkirche diene die Klosterkirche. 
Möchte die Gemeinde eine eigene Kirche, dann müsste sie eine solche sel-
ber bauen und bezahlen.60 Dem Pfarrer war daran gelegen, die vom Kloster 
getragene Pfarrseelsorge als nützlich, ökonomisch interessant und damit den 
Anforderungen der modernen Zeit absolut entsprechend auszuweisen. Es war 
kein Lippenbekenntnis, was der Pfarrer abgelegt hatte. Er und sein Katechet, 

58	 Siehe oben Anm. 48.
59	 Zur Vielzahl helvetischer Bestandsaufnahmen vgl. jetzt André Holenstein, Reform und 

Rationalität. Die Enquêten in der Wissens- und Verwaltungsgeschichte der helvetischen 
Republik, in: Daniel Tröhler (Hrsg.), Volksschule um 1800. Studien im Umfeld der hel-
vetischen Stapfer-Enquête 1799, Bad Heilbrunn 2014, 13–32.

60	 Stiftsarchiv Engelberg, cod. 278, 163–166, hier 164: Die Pfarrei verfüge über keine Bene-
fizien oder Nebenpfründen, da die Pfarre selbst gar keine Stiftung hat, weil die Seelsorge 
wegen dem sehr lange anhaltenden Winter, dem sehr rauhen und gähen Bergweg und den 
bis 2 Stunden über Berg und Thal entfernt liegenden Häusern, auch immer anwachsen-
den Volksmenge äusserst beschwärlich ist, so finde ich an meinen Mitbrüdern, den Capi-
tularen, hinlängliche Hilfe, mit Beichthören, Predigen, Unterrichten, Krankenbesuchen, 
trostreich, und, so wie ich, umsonst beystehen […] Das Einkommen der Pfarre besteht in 
nichts als einigen Bonis Stolae, welche so gering sind, dass die Ausgaben der Pfarre die 
Einkünfte übersteigen.

„Warten Sie nicht, bis die Philosophie anrückt, um Sie [...] wegzujagen“



43 Rolf De Kegel

ugen VOl Buren der spätere Abt Seizten sıch für dıie Verbesserung des
Grundschulunterrichts e1n Wle .„dıe Helvetik das gesamte Unterrichtswesen

Staatssache erhob“®*, egte ugen 1m Januar 799 elıner Ratsver-
sammlung der Engelberger Munizıpalıtät weitldufig ar, WIE nothwendig
SEVE, sowohl für Religion UN: Staat einen Qulen Unterricht einzunehmen. Er
orderte dıie polıtısche Behörde auf, Massnahmen ergreıfen, ass der Un-
terricht VOl den Kındern regelmässıg besucht werde. Die Kınder ollten bıs

vollendeten Alters]ahr dıie Christenlehre besuchen. Der Rat versprach
Unterstützung.“

1C LLUL dıe Pfarre1, auch dıie Klosterschule wurde unter dıie Lupe
111C  = Phılıpp Stapfer, Bıldungsminister 1m Dırektorium, less 799 al-
len Schulen Fragebögen zukommen. Fuür dıe Klosterschule Engelberg AaNntTWOTr-
tetfe der Schulleıiter 0OsSe Busıinger. DIie Antworten geben Auskunft ber den
Stundenplan: zwelmal äglıcha_ und Instrumentalunterricht, annn Lateın,
Rechnen, Geographie, Geschichte und Kallıgraphie. DIie französısche Sprache
wurde als Te1ITaAC unterrichtet. Der Relıgionsunterricht fand zwelmal dıe WO-
che STAait. Insgesamt 799 CUul Schüler 1m Kloster. Busıinger unterhess

nıcht betonen, ass dıe Schüler ausgebildet würden, der Religion UN:
dem Staat nuützlich werden. S1e würden unterrichtet, den Wiünschen der
Eltern entsprechen. Miıt dem Kloster stünden dıie Schüler In keinem UMNSC-
ICI Verhältnis DIie Jugendlichen könnten VOIl den ern Jederzeıt während
des Schuhahres ach Hause geholt werden. Der Internatspreıs Se1 gering [)a-
mıt sollte ohl dem orwurf, elıne Schule für den klösterlichen achwuchs
SeIn, vorgebeugt werden. Entsprechen wurden dıe schwarzen Schülerkutten
mıt einem Nützlıchkeıitsargument rechtfertigt, ass nämlıch diese quası-klös-
erlıche Bekleidung den ern grössere Unkosten erspare.® Wır sehen, der
Schulleıiter W al arum bemüht, mıt entsprechenden Antworten den Nierrıc

weI1lt WIe möglıch VOIl klösterliıchen „Stallgeruch”“ befreien
Miıt Schule und Pfarreı leferte das Kloster den NachweIls gesellschaftlı-

cher Nützlıc  el Engelberg verfügte damıt ber elıne für den damalıgen Zeılt-
ge1ist gewichtige Legıtimation für se1ine Weıterex1istenz.

Jberstanden
DIie VOl apoleon X03 vermiıttelte Mediıationsakte tellte das schweızerıische
Staatsgebilde auf elne CUC rundlage. Das helvetische Experiment W al 9C-
scheıtert. DIie traffe und zentralıstische Staatsorganısation W al zunehmend

al Carl Bossard, Bıldungs- und Schulgeschichte VOoIl Stadt und Lanı Zug Fın Kulturge-
schıichtliche Darstellung der zugerischen Schulverhältnisse 1m Übergang VOINl Ancıen Re-
giıme Moderne (Beıträge uger Geschichte 4) Zug 1984, 162
Stiftsarchıv Engelberg, Talprotokolle (1799—1800),

G3 Stiftsarchıv Engelberg, cod 278,
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P. Eugen von Büren – der spätere Abt –, setzten sich für die Verbesserung des 
Grundschulunterrichts ein. Wie „die Helvetik das gesamte Unterrichtswesen 
zur Staatssache erhob“61, so legte P. Eugen im Januar 1799 an einer Ratsver-
sammlung der Engelberger Munizipalität weitläufig dar, wie nothwendig es 
seye, sowohl für Religion und Staat einen guten Unterricht einzunehmen. Er 
forderte die politische Behörde auf, Massnahmen zu ergreifen, dass der Un-
terricht von den Kindern regelmässig besucht werde. Die Kinder sollten bis 
zum vollendeten 16. Altersjahr die Christenlehre besuchen. Der Rat versprach 
Unterstützung.62

Nicht nur die Pfarrei, auch die Klosterschule wurde unter die Lupe genom-
men. Philipp Albert Stapfer, Bildungsminister im Direktorium, liess 1799 al-
len Schulen Fragebögen zukommen. Für die Klosterschule Engelberg antwor-
tete der Schulleiter P. Josef Businger. Die Antworten geben Auskunft über den 
Stundenplan: zweimal täglich Vokal- und Instrumentalunterricht, dann Latein, 
Rechnen, Geographie, Geschichte und Kalligraphie. Die französische Sprache 
wurde als Freifach unterrichtet. Der Religionsunterricht fand zweimal die Wo-
che statt. Insgesamt waren 1799 neun Schüler im Kloster. Businger unterliess 
es nicht zu betonen, dass die Schüler ausgebildet würden, um der Religion und 
dem Staat nützlich zu werden. Sie würden unterrichtet, um den Wünschen der 
Eltern zu entsprechen. Mit dem Kloster stünden die Schüler in keinem enge-
ren Verhältnis. Die Jugendlichen könnten von den Eltern jederzeit während 
des Schuljahres nach Hause geholt werden. Der Internatspreis sei gering. Da-
mit sollte wohl dem Vorwurf, eine Schule für den klösterlichen Nachwuchs zu 
sein, vorgebeugt werden. Entsprechend wurden die schwarzen Schülerkutten 
mit einem Nützlichkeitsargument rechtfertigt, dass nämlich diese quasi-klös-
terliche Bekleidung den Eltern grössere Unkosten erspare.63 Wir sehen, der 
Schulleiter war darum bemüht, mit entsprechenden Antworten den Unterricht 
so weit wie möglich vom klösterlichen „Stallgeruch“ zu befreien.

Mit Schule und Pfarrei lieferte das Kloster den Nachweis gesellschaftli-
cher Nützlichkeit. Engelberg verfügte damit über eine für den damaligen Zeit-
geist gewichtige Legitimation für seine Weiterexistenz.

Überstanden

Die von Napoleon 1803 vermittelte Mediationsakte stellte das schweizerische 
Staatsgebilde auf eine neue Grundlage. Das helvetische Experiment war ge-
scheitert. Die straffe und zentralistische Staatsorganisation war zunehmend 

61	 Carl Bossard, Bildungs- und Schulgeschichte von Stadt und Land Zug. Ein kulturge-
schichtliche Darstellung der zugerischen Schulverhältnisse im Übergang vom Ancien Ré-
gime zur Moderne (Beiträge zur Zuger Geschichte 4), Zug 1984, 162.

62	 Stiftsarchiv Engelberg, Talprotokolle 23 (1799–1800), 9f.
63	 Stiftsarchiv Engelberg, cod. 278, 166ff.
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als bedrückend und eimengend empIunden worden. ockerung und Födera-
l1smus W al das der tunde, das apoleon erkannte. Damlıiıt verhıinderte

eiınen möglıchen Bürgerkrieg zwıschen den nhängern des helvetischen
Zentralısmus und der Parte1 der Föderalısten DIie Klosterpolıtik wurde Jetzt In
den /uständıgkeıitsbereic der kKkantone verwlıiesen. Fuür Engelberg hless das,
sıch mıt selInem He1ımatkanton Nıdwalden verständıgen. Das NOovI-
zenverbot wurde aufgehoben, dıe sequestrierten Klostergüter zurückerstattet.
Se1t dem Maı X03 hatte dıieel In der Person VOIl arl Stadler wıieder
eiınen Abt

Das Kloster Engelberg hat dıe schwıer1ge Zeılt der eliveln uDerle we1l
12002081 dıie Zeichen der Zeılt oder, WIe In der Engelberger Freiheitsurkunde
VOl 79X schon fast poet1isc he1sst, dıie Fortschritte der Kultur erkannt und
ıhnen ohl oder übel polıtısch echnung hatte ESsS galt, DPIAS-
matısch den Herausforderungen der Zeılt egegnen. DIie Polıtik der
el Engelberg In diesen ahren ist gezeıichnet VOIl ıllen, den Fortbestand
als benedıiktinisch-monastische Gememscha mıt ıhrem Kernauftrag, ott
enund chren, sıchern. Den Kopf In den Sand stecken oder VEISal-

Zeıiten nachzutrauern konnte diesem Ziel nıcht diıenen. Man darf diese
vorsichtig-pragmatısche Polıtik 1m Umgang mıt dem Zeıtgeıist nıcht unfter-
schätzen.“ Im Gegensatz Engelberg gingen dıie beıden Klöster ST{ Gallen
und Päfers unter. DIe kompromisslos konservatıve Polıtiık ST (Gjallens bzw. dıie
innere Orjentierungslosigkeıt dere1 Pfäfers verunmöglıchten dıie 1NS1IC
IN den Sıinn für elıne monastısche Ex1istenz unter SCWANdeEllEN gesellschaft-
lıch-polıtıischen und geist1gen Bedingungen. TrTeITeEN! sıch dıie koopera-
tionsbereıte Grundhaltung des OSTeEers ausgedrückt In eInem Schre1iben des
helvetischen Polıze1- und Justizmminıisters eyve  T, als sıch e1m Finanzmi1-
nıster sıch für das Kloster einsetzte: enn Je ein Kloster INn Helvetien die Auf-
merksamkeit der egierung verdient hat, 1st das Vonrn Engelberg vorzüglich
derselben würdig.®

Zusammenfassung
Der Beıtrag befasst sıch mıt dem Ende der losterherrschaft Engelberg und
der darauffolgenden osen Zeıt des Benediktinerklosters VOIl 79 bıs
X03 ESsS wırd nachgefragt, WIe we1lt der Abt 1m W al ber dıe revolut10-
naren Zeiıtumstände Der Hauptteıl zeichnet das Kloster In selner schwıer1gen
Überlebenspolitik zwıschen drohender Klosteraufhebung, Kriegskontributi0-

OOer, Die Stellung Engelbergs Eınführung der helvetischen Verfassung, 1n AÄus (Je-
schıichte und unst (Festschrıift Robert Durrer Z.U Geburtstag). Stans 1926, 534-5486,
hıer 54X Kloster und Tal Engelberg sınd „den poesielosen Weg nüchterner Realpolıtik SC -
gangen.“”

G5 Stiftsarchıv Engelberg, cod 279, ] 35 (Schreiben VOo ()ktober
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als bedrückend und einengend empfunden worden. Lockerung und Födera-
lismus war das Gebot der Stunde, das Napoleon erkannte. Damit verhinderte 
er einen möglichen Bürgerkrieg zwischen den Anhängern des helvetischen 
Zentralismus und der Partei der Föderalisten. Die Klosterpolitik wurde jetzt in 
den Zuständigkeitsbereich der Kantone verwiesen. Für Engelberg hiess das, 
sich mit seinem neuen Heimatkanton Nidwalden zu verständigen. Das Novi-
zenverbot wurde aufgehoben, die sequestrierten Klostergüter zurückerstattet. 
Seit dem 24. Mai 1803 hatte die Abtei in der Person von Karl Stadler wieder 
einen Abt.

Das Kloster Engelberg hat die schwierige Zeit der Helvetik überlebt, weil 
man die Zeichen der Zeit oder, wie es in der Engelberger Freiheitsurkunde 
von 1798 schon fast poetisch heisst, die Fortschritte der Kultur erkannt und 
ihnen – wohl oder übel – politisch Rechnung getragen hatte. Es galt, prag-
matisch den Herausforderungen der neuen Zeit zu begegnen. Die Politik der 
Abtei Engelberg in diesen Jahren ist gezeichnet vom Willen, den Fortbestand 
als benediktinisch-monastische Gemeinschaft mit ihrem Kernauftrag, Gott zu 
loben und zu ehren, zu sichern. Den Kopf in den Sand zu stecken oder vergan-
genen Zeiten nachzutrauern konnte diesem Ziel nicht dienen. Man darf diese 
vorsichtig-pragmatische Politik im Umgang mit dem Zeitgeist nicht unter-
schätzen.64 Im Gegensatz zu Engelberg gingen die beiden Klöster St. Gallen 
und Päfers unter. Die kompromisslos konservative Politik St. Gallens bzw. die 
innere Orientierungslosigkeit der Abtei Pfäfers verunmöglichten die Einsicht 
in den Sinn für eine monastische Existenz unter gewandelten gesellschaft-
lich-politischen und geistigen Bedingungen. Treffend findet sich die koopera-
tionsbereite Grundhaltung des Klosters ausgedrückt in einem Schreiben des 
helvetischen Polizei- und Justizministers Meyer, als er sich beim Finanzmi-
nister sich für das Kloster einsetzte: Wenn je ein Kloster in Helvetien die Auf-
merksamkeit der Regierung verdient hat, so ist das von Engelberg vorzüglich 
derselben würdig.65 

Zusammenfassung

Der Beitrag befasst sich mit dem Ende der Klosterherrschaft Engelberg und 
der darauffolgenden abtlosen Zeit des Benediktinerklosters von 1798 bis 
1803. Es wird nachgefragt, wie weit der Abt im Bilde war über die revolutio-
nären Zeitumstände. Der Hauptteil zeichnet das Kloster in seiner schwierigen 
Überlebenspolitik zwischen drohender Klosteraufhebung, Kriegskontributio-

64	 Egger, Die Stellung Engelbergs zur Einführung der helvetischen Verfassung, in: Aus Ge-
schichte und Kunst (Festschrift Robert Durrer zum 80. Geburtstag), Stans 1928, 534–548, 
hier 548: Kloster und Tal Engelberg sind „den poesielosen Weg nüchterner Realpolitik ge-
gangen.“

65	 Stiftsarchiv Engelberg, cod. 279, 138 (Schreiben vom 13. Oktober 1800).
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L und Truppenemquartierungen. Dass das Kloster uberle hat verdankt
nıcht zuletzt selner kooperatıven Grundhaltung und selInen allgemeınnützlı-
chen Eınrıc  ngen Pfarreı und Schule

Abstract

The artıcle eals ıth the end of Engelberg Abbey’s polıtıcal authorıty and
how the monasterYy had LO lıve wıthout from 79 untıl X03 It fO-

the question whether the ast WdsSs suffic1ently nformed about
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nen und Truppeneinquartierungen. Dass das Kloster überlebt hat, verdankt es 
nicht zuletzt seiner kooperativen Grundhaltung und seinen allgemeinnützli-
chen Einrichtungen: Pfarrei und Schule.

Abstract

The article deals with the end of Engelberg Abbey’s political authority and 
how the monastery had to live without an abbot from 1798 until 1803. It fo-
cuses on the question whether the last abbot was sufficiently informed about 
the revolutionary events of his time. The main section describes how the mon-
astery tried to survive amidst the threat of complete suppression, war contri-
butions and the lodging of troops. That the monastery survived is due not least 
to its cooperative attitude and its “useful” institutions in the form of the parish 
and the school.
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